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A b t e i l un g I/1

Prag, den 19.0ktober 1943

Nr. I 1 c - 5526

Ministe.

An

das Ministeramt

Fing,:

20. OKT. 1943

im H a u s e

-

Betrifft: Dienstreisen der Landesvizepräsidenten

Bezug

Ihr Schreiben vom 1. September 1943 - St.M. I A-31/43

Anlage

1

Der Erlaß des Ministeriums des Innern vom 8. Dezember

1942 - B-3171-8/6-42 - ist am 17. 8eptember 1943 geändert wor-

den. Abschrift des Schreibens des Ministeriums des Irnern an

die Präsidien der Landesbehördenvom. 17.9.1943 füge ich bei.

NoffM

Éin bogang

5l/ 1.43

St. M.IA-91a/43



Abschrift.

Ministerium des Innern

Z. B-3171-15/9-43-II/1.

Prag,den 17. September 1943.

An das

2

a/ Präsidium der Landesbehörde. P_r_a_E,

b/ Präsidium der Landesbehörde B_r_ü_n_n .

Betrifft: Ermächtigung nach der Bestimmung des Art.7 der Reg.Vo Slg.

Nr.53/l943 /RA/ zur Ausführung von Dienstreisen; hier:

Berichtigung.

Vorgang: Erlass des MaI vom 8. Dezember 1942, Z.B-3171-8/6-42.

.

Der erste Absatz des oben angeführten Erlasses hat zu lauten

wie folgt:

" Auf Grund des Art.7 der Regierungsverordnung Slg. Nr. 53/1942

/RA/ ermächtige ich die Herren Landesvizepräsidenten zur Ausführung von

Dienstreisen bis zu 7 Tagen."/M:

Für'den Minister:

./.

An das Finanzministerium

an die Oberste Rechnungskontrollbehörde

an den Herrn Generalinspekteur der Verwaltung beim

Deutschen Staatsministerium für Böhmen und Mähren

in P r a g.

Zur Kenntnis.

Für den Minister :

./.
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St.M. I A - 31/43.

Prag, den 1. September 1943.

2e

- 3. IX. 1943

l.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Der Herr Staatsminister läßt Sie bitten, die an die Prä-

sidien der Landesbehörden in Prag und Brünn unter dem

8.12.v.Js. - Zeichen² B' × 3171 - 8/6 - 42 - II/3 in Sachen

Ermächtigung gemäß der Bestimmung des Art. 7 der Reg.Vdg.

Slg.Nr.52/l942/ RA / zur Ausführung von Dienstreisen ge-

richtete Mitteilung im ersten Absatz dahin zu ändern, daß

die Formulierung "für die Zeit der Führung der Landesbe-

hörde" geändert werde. Die Fassung sei in politischer Hin-

sicht nicht sehr glücklich. Für die entsprechende weitere

Veranlassung bin ich zu Dank verbunden.

, 



MINISTERIUM DES INNERN
PRAG VII - SOMMERBERGSTRASSE 69. - FERNRUF 77741-9.
4
Z.B - 3171 - 8/6 = 42 - II/3.
PRAG, den. 8.Dezember 1942.
19.DE2.1942
An den Herrn
Generalinspekteurder Verwaltung
bei der Behörde des Herrn Reichs-
protektors in Böhmen und Mähren,
PraB.
Betrirft; Ermächtigung gemäss der Bestimmung des Art.7 der Reg.vdg.
Slg.Nr.52/l948. /RA / zur Ausführung von Dienstreisen.
Anlagen :
Ham farbsehretir
Zur gfl. Kenntnis.
Der Minister
3.  
in Vertretung
gez.Reischauer.
di, 1.
Für die Richtigkeit dern
Oi
Ausfertigung:
Chyty



Abschrift.

Ministerium des Innern

5

B = 5171 - 8/6 - 42 = II/3.

8. Dezember l942.

An das Präsidium der Landes-

behörde

a/

in

ge

/a

in

Brünn.

Betrifrt : Ermächtigung gemiss der Bestimnung des Art, 7 der Reg.vdg.

Slg.Nr.52/l948 / RA / zur Ausfihrung von pienstreison.

Anlogen :

Auf Gruna des Art.7 der Reg.Vdg. 1g.Nr.5e/l942 / RA / erniohtige

ich die Herren Lendesvizepräsidenten für die Zeit der Führung der

Landesbchörde zur ausführung von Dienstreisen bis zu 7 Tagen.

Dabei setze ich voraus, dass bei diesen Dienstreisen die Grund-

sätze der R und RA,inshegonderel des § 5 kV und der Art. 8,Abs. 1

und 9 Abs.l Rá strenge beachtet werden.

Die Genchmigung von Dienstreisen nsch Art. 9,Abs.8 und Art.

15,Abs.l bleibt vorbehalton.

Ioh habe woiterskeine Bedenken, dass sie unter sinngenissen

Bedingungen den Leitern der Bezirkabahörden und der Preisiberwachungs-

stellen entsprechende allgeneine Dienatreisegehmigungen bis zu

3 Tsgen arteilen.

Der Minister :

in Vertretung :

gez. Reischsuer.

be 92



Prag, den 22.September 1946.
Abteilung I
I= 0226
Ministeramt
Eing.: 25 SEP 1944
An den Chef des Ministeramts
Herrn Ministerialrat Dr. G i e s .
Betr.: Aufstellung von Notkriegsplänen.
a.0
Bezug:
Ihr Schreiben vom 18.September 1944 - St.M. I A - 32 b/43.
Die Aufstellung von Notkriegsplänen erscheint im Hinblick
auf die inzwischen eingeleiteten Massnahmen zur Durchführung des
totalen Kriegseinsatzes überholt; dies umsomehr, als vorläufig
287
3
nicht die Absicht besteht, weitere Bezirkshauptmänner für die
Wehrmacht freizugeben. Sollte jedoch im weiteren auch die Einzie-
t+
hung der jüngeren und kriegsverwendungsfähigen Bezirkshauptmänner
geplant werden, so können neue Notkriegspläne in kürzester Frist
erstellt werden.
Me l
St.M. TA-32 e/43



L

St.M. I A - 32 b/43.

Prag, den 18. September 1944.

Av

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

0. 1X.1944

  r

In Sachen Aufstellung von Notkriegsplänen beziehe ich

mich auf die dort. Zuschrift vom 19.7.d.Js. - Zeichen

I - O226 und bitte um die baldgefällige Zusendung der

zum 15.8.d.Js. in Aussicht gestellten Mitteilung.

i1800
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Abteilung I

Prag den 19.Juli 1944.

I - 0226

inisteramt

Eing.: 20 JULI 1944

An den Chef des Ministeramts.

Betr.: Aufstellung von Notkriegsplänen.

Bezug: Ihr Schreiben vom 12.7.1944 - St.M. I A - 32 a/43.

Die seinerzeit aufgestellten und der Zentralverwaltung

übermittelten Notkriegspläne sind inzwischen völlig überholt, da

die meisten der darin vorgesehenen Vereinfachungsmassnahmen inzwi-

schen bereits durchgeführt wurden (Auflösung von Reichsauftrags-

verwaltungen bezw. Übernahme der Leitung durch den örtlichen Re-

gierungskommissar, Besetzung mehrerer Bezirkshauptmannschaften

durch einen Bezirkshauptmann usw.).

Da mit einer weiteren Einziehungsaktion zu rechnen ist, habe

ich jedoch die beiden Landesvizepräsidenten beauftragt, mir bis

spätestens 5.August l944 weitere Vorschläge hinsichtlich Einsparung

deutscher Kräfte an der Verwaltungsfront zu machen. Gleichzeitig

habe ich auch um Überprüfung gebeten, wieviel deutsche Kräfte nö-

tigenfalls noch aus den Stadtverwaltungen herausgezogen werden kön-

nen. Schon jetzt bin ich mir darüber im vlaren, dass wir fast am

Ende sind und dass zur Aufrechterhaltung einer geregelten Verwal-

tung die noch vorhandenen jungen Kräfte kaum entbehrt werden kön-

nen. Ich werde Ihnen bis spätestens 15. August 1944 unaufgefordert

weitere Mitteilung zukommen lassen.

 M r

A

éind bogang

/

/57

ht 3

St.M. TA-J2 b/43
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St.M. I A - 32 a/43.

Prag, den 12. Juli 1944.

N

1.)

Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

1 2. VII. 1944

Herrn v.Watter.

Jn Sachen Aufstellung von Notkriegsplänen beziehe ich

mich auf die dort. Zuschrift vom 8.11.v.Js. - ohne

Zeichen und bitte um eine abschliessende Mitteilung

über den Stand der Angelegenheit.

81800

2.)

Wv. an 12.8 1944 bei dem Unterzeichner.

Wiedecoorgelegt am 12.9. 44
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Abteilung I
Prag, den 8. November 1943.
Minister
An das Ministerant
Elng.:
-9.NOV. 1943
z.Hd. von Herrn g-Obersturmbannführer Minieterialrat Dr. Gies.
Betrifft: Notkriegspläne.
Bezug:
Ihr Schreiben vom 5.11.1943 - St.M. I A - 32/43.
Anbei übersende ich Ihnen den von Landesvizepräsidenten
Schwabe gemeinsam mit den Inspekteuren Klose und Jonak aufgestell-
ten Notkriegsplan für Mähren. Die Pläne für Böhmen und Mähren
werden demnächst noch einmal mit der Zentralverwaltung durchbe-
sprochen, wobei sich einige Änderungen ergeben können. Oberre-
gierungsrat Karschuck wird von mir ersucht werden, Ihnen hiervon
Kenntnis zu geben.
11800
a luet.
iinn
bryang
→7. 43
St.M. IA-32 a/43



Anlage_zum Brief vom 19.10.1943,
Der Landespräsident in Mähren
Z1.PB - 1060/43 an den Herrn
Deutschen Staatsminister für Böh-
Reichsauftragsverwaltung
men und Mähren in Prag.
11
Nr..
Brünn, den
Es wird gebeten, bei weiteren Schreiben obige Anschrift anzuführen.
Tel. 10.880
dadoaxe
Itse ed
3
Einsparungsmassnahmen
bei den deutschen Bediensteten der unteren Verwaltungsbehörden.
Bei der Besprechung,die bei Herrn Landesvizepräsidenten
Dr.Schwabe unter Beteiligung der Oberlandräte Dr.Jonak und
Dr.Klose am 13.10.1943 stattfand,wurden für den Fall,dass durch
die Freigabe weiterer deutscher Beamte für die Wehrmacht erneute
personelle und sachliche Einschränkungen bei den unteren Verwal-
tungsbehörden sich als notwendig erweisen sollten,folgende Richt-
linien festgelegt:
Die Einsparungen wären je nach den Anforderungen der Wehrmacht
in 3 Etappen durchzuführen und zwar:
I. Etappe:
l. Regierungsoberinspektor Prager von Wischau,
2. Angestellter Gottfried Pokorny von Wischau,
3. Angestellter Fritz Neusser von Ung.Brod,
4. Angestellter Norbert Haslinger von Iglau,
5. Angestellter Eckel aus Brümn
werden für die Wehrmacht freigegeben.
Die Reichsauftragsverwaltung in Gaya wird aufgelöst.
Regierungsoberinspektor Schüppel und der Angestellte Schindler
werden nach Wischau versetzt,der Angestellte Fridal nach Brümn.
II.Etappe:
1. Der Angestellte Rudolf Meissner von Zlin wird freigegeben,
2. Regierungskommissar Dr.Böhs von Göding wird eingezogen
und durch einen ehrenamtlichen Bürgermeister ersetzt.
3. Bezirkshauptmam Dr.Vorbach aus Mähr.Budwitz wird freige-
geben und durch einen Regierungsrat vom Reichsprotektor,
Öberlandrat oder der Landesbehörde ersetzt.
III.Etappe:
1. Bürgermeister Dr.Girth von Prossnitz wird freigegeben und
durch Landesoberrechnungsdirektor Zobek ersetzt.
2. Regierungskommissar Matzal von Wischau wird freigegeben,
die Geschäfte übernimmt Regierungsoberinspektor Schüppel.
./.
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12

St.M. I A - 32/43.

Prag, den 5. November 1943.

V

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

- 5. XI, 1943

Mr Ber

In Sachen Aufstellung von Notkriegsplänen beziehe ich

mich auf die dort. Zuschrift vom l3.9.d.Js. - ohne

Zeichen und bitte um eine baldgefällige Mitteilung

über den derzeitigen Stand der Angelegenheit.

11800

Wiedervorgelegt am44

5. 3.44
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Der Hauptabteilungsleiter I
Prag, den 13.September 1943
An den Chef des Ministeramts,
Herrn f-Obersturmbannführer Ministerialrat Dr.G i e s.
Um bei weiteren Einziehungen die Außenverwaltungsfront
unter allen Umständen halten zu können, stelle ich im
Benehmen mit den Landesvizepräsidenten und den Inspekteu-
ren zur Zeit Notkriegspläne auf. Dabei gehe ich von fol-
genden Gedankengängen aus:
1.) In der l.Etappe werden Bereinigungen der Verwaltungs-
reform durchgeführt, die ohne Aufgabe des Prinzips und ohne
daß sie nach außen sichtbar in Erscheinung treten, jeder-
dn inceser
zeit durchgeführt werden können.
Cired ake
2.) In der 2.Etappe müssen Vereinfachungen durchgeführt
werden, die ein Aufgeben gewisser deutscher Positionen mit-
tceew
sichbringen, aber politisch immerhin noch vertretbar sind.
Man wird in diesem Falle auf die frühere Form der Oberland-
4
räte in veränderter Porm, d.h. Konzentration der deutschen
Kräfte beim geschäftsführenden Bezirkshauptmann,zurückgrei-
70
da wha
fen müssen.
3.) In der 3.Etappe wird es sich nicht umgehen lassen, die
Oberlandräte-Inspekteure gleichzeitig mit der Punktion des
geschäftsführenden Bezirkshauptmanns zu vereehen. Diese Pla-
nung gilt jedoch nur für den alleräußersten Fall, d.h. wenn
ES
sämtliche jungen Bezirkshauptmänner eingezogen werden müssen.
ta
Den Notkriegsplan für Mähren werde ich Ihnen demnächst zu-
M1S
gehen lassen. Ich halte es für richtig und wünschenswert,
st./daß auch andere Verwaltungen, insbesondere die Schulverwal-
tung bezüglich der Lehrer,schon heute Vorsorge treffen, daß
bei weiteren Einziehungen überstürzte Entscheidungen vermie-
Diederwoegelegt am 4.10.45
den werden. Jetryerlaube mir daher die Anregung, den übri-
gen Abteilunger des Staatsministers die Aufstellung ähnli-
Pyfur
cher Notkriegepläne, zumindest für die Außenverwaltung, zu
Mh.n
empfehlen
7.073
mamefon
St. M TA-32/43
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Die Bezirkshauptleute, Regierungskommissare und leitenden
Bürobeamten gehören folgenden Jahrgängen an:
Jahrgang 19l0: Bezirkshauptmann Dr.
Strobl - Budweis
Bezirkshauptmann Dr.
Hübner - Kolin
Bezirkshauptmann Dr.
Burian - Strakonits
Bezirkshauptmann Dr. von Borries - Pilgrams.
Jahrgang 19091
Bezirkshauptmann Dr, Pillat - Jitschin
Bezirkshauptmann Dr. Grabinger - Pilsen
Regierungskommissar Schmidt - Böhm.-Trübau
Jahrgang 1908:
Bezirkshauptmann Dr. Rotberg - Tabor
Bezirkshauptmann Dr. Müller - Brandeis
Bezirkshauptmann Dr. Weselly - Jungbunzlau
Bezirkshauptmann Wehner - Königgrätz
Bezirkshauptmann Dr. Kellner - Melnik
Bezirkshauptmann Dr. Keller - Prag-Land-Nord
Regierungsinspektor Winkel - Schüttenhofen
Regierungskommissar Hartner - Chrudin
Jahrgang 1907:
Bezirkshauptmann Dr. Remplik - Kladno
Regierungakommissar Dr. Görner - Königinhof
Jahrgang 1906:
Bezirkshauptmam Stauber - Taus
Bezirkshauptmann Dr. Schiepek - Semil
Jahrgang 19051
Regierungsoberinspektor Braha - Leitomischl
Regierungsoberinspektor Perick - Nachod
e6 s
Bezirkshauptmann Dr. Dobisch - Königinhof
Jahrgang 1903:
Regierungskommissar Heger - Königgrätz
Regierungskommissar Dr. Béraun - faus
Jahrgang 1902:
Regierungskommi■sar Gzerny - Rakonitz
Jahrgang l9ol: Regierungskommissar Thamm - Weisswasser
Jahrgang 1900:
Regierungsoberinspektor Löschner
Jahrgang 1897:
-
Bezirkshauptmann Dr. Krzepinski - Reichenau
Regierungskomnissar Dr. Höniger - Jungbunzlau
Jahrgang l892: Regierungsoberinspektor Kaemmel - Pisek
Micht ky. sind:
Bezirkshauptmann Dr. Petters - Raudnits
Jahrgang
1910
Regierungskommissar Dr. Rochlitzer - Laum
1906
Regierungsoberinspektor Kolck - Kuttenberg
tT6T
Regierungsoberinspektor Zimmermann - Gumpolds
1914
Regierungsoberinspektor Dombrowsky - Beraun
1911
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Bei Durchführung der Etappe I könnten ersetzens
ROI. Kolck - Kuttenberg /gv.H./ den RI. Winkel - Schüttenhofen
/1908/
ROI. Winkler - Turnau /lgol/
2 jüngere Inspektoren bei deut-
RS. Schulte - Neuenburg /l892/ schen Bezirkshauptleuten.
Bei Durchführung der Etappe II könnten eraetsen:
Die Klteren ROI. Löschner - Pibrans /l900/ und
ROI. Kaemmel - Pisek /l892/
jüngere Inapektoren bei deutschen Bezirkshauptleuten;
gegebenenfalls Löschner auch den Regierungskommissar Schmidt in
Wildenschwert /l909/.
Bei Durchführung der IIl. Btappe könnten ersetzens
Bezirkshauptmann Dr. Petters - Raudnits /lglo/
den Bezirkshauptmann Dr. Burian - Strakonits /lglo/
Ferner Regierungsrat Arndts /gv./
den Bezirkshauptmann Dr. Hübner - Kolin /Jahrgang l9l0/
Oberrat d.P.V.Dr. Böhm /Prüher Bez.Hauptm. in Raudnitz/
den Bezirkshauptmann Dr.von Borries - Pilgrams /Jahrgang l9lo/
Bezirkshauptmann Wehner - Könniggräts /lg08/
den Bezirkshauptmann Dr. Pillat - Jitschin /Jahrgang l909/
Auf diese Weise würden frei:
Bezirkshauptmann Dr. Strobl - Budweis
/1910/
B
Dr. Hübner - Kolin
/OT6T/
Dr.von Borries - Pilgrams
/0T6T/
00
Dr. Burian - Strakonitz
/oT6T/
Dr. Grabinger - Pilsen
/606T/
Dr. Pillat - Jitschin
/606T/
Die Bezirkshauptleute der Jahrgänge 1909 und 1910
wären damit freigestellt.
Eebenso von den Regierungskommissaren die 3 Jüngsten
Schmidt - Böhm.Trüban
/606t/
Hartner - Chrudim
/806T/
Dr. Görner - Königinhof
/1907/
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Einsparungsmassnahmen bei den deutschen Beamten der

unteren Verwaltungsbehörden

A.Matt

M73

Bei der Besprechung, die bei Präsidialchef Oberlandrat

Dr.Frhr. von Watter unter Beteiligung der Oberlandräte Dr.Eckold

- Pilsen und Schultz von Dratzig - Königgrätz und des Landesvi-

zepräsidenten Naudé - Prag am 9.September l943 stattfand, wur-

den für den Fall, dass durch die Freigabe weiterer deutscher Be-

amter für die Wehrmacht erneute personelle und sachliche Ein-

schränkungen bei den unteren Verwaltungsbehörden aich als not-

wendig erweisen sollten, folgende Richtlinien festgelegt:

Die Einsparungen wären je nach den Anforderungen der

Wehrmacht in 3 Etappen durchgeführt und zwar:

erote

hliche

I. Etappe:

1) Der Bezirkshauptmann in Bwandeis übernimmt zugleich die Lei-

tung der Bezirksbehörde in Melmik

2) Die RAv in Kuttenberg wird aufgelöst und die Geschäfte von dem

Bezirkahauptmann in Kolin übernommen.

3) Die Geschäfte der RAV in Turnau werden durch die RAV in Semil

wahrgenommen.

4) Der Sitz der RAv in Neuenburg wird nach Podiebrad verlegt und

die Leitung der Geschäfte dem Regierungskommissar Dr. Messner

übertragen.

5) Der Leiter der RAv bei der Bezirksbehörde in Schüttenhofen über-

nimmt gleichzeitig die Geschäfte des deutschen Regierungskom-

missars in Schüttenhofen.

6) Der Regierungerat Dr.Koch in Wittingau wird abberufen und an-

derweit verwendet.

II. Etappe:

1) Die RAV in Pibrans wird aufgelöst und die Geschäfte durch die

RAV in Beraun wahrgenommen.

2) Der Bezirkshauptmann in Königinhof übernimmt gleichzeitig die

Leitung der Stadtverwaltung in Königinhof.

3) Die RAV in Pisek wird aufgelöst und die Geschäfte von der RAV

in Strakonitz wahrgenommen.

4) Der Bürobeamte der RAV in Taus wird abgegeben. Seine Tätigkeit
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III. Etappe8

Bezirkshauptmann Dr. Muller - Brandeis

Bezirkshauptmann Dr. Petters - Raudnitz

Regierungsoberinspektor Perick - Nachod

Regierungskommissar Halfner - Chrudim

Angestellter Wich - Chrudim

Bezirkshauptmann Dr. Grabinger - Pilsen

Bezirkshauptmann Wehner - Königgrätz

Bezirkshauptmann Dr. Strobl - Budweis.



Mähr.-Ostrau, den
17.September 194.
DER OBERLANDRAT
in Mähr.-Ostrau
inisteramnt
xfix die Bexirkex
2 0. SEP. 1943
18
MähxOstou EriedeckEriedbers
ig.:
An das
WalleMeseritegh und Weetinx
Fernruf Nr. 25.95
Deutsche Staatsministerium
Inspekteur des Deutschen
für Böhmen und Mähren,
Staatsministers
z.Hd.d.Herrn Ministerialrat
Abt.
Nr. Dr. Jo/Ge
SS-Obersturmbannführer Dr. Gies
in P r a g •
Betrifft : Arbeitstagung der Oberbürgermeister und Bezirks-
hauptmänner des Oberlandratsbereiches Mähr.Ostrau
am 1o.9.1943.
3.d.e.
Anlagen_: 1.
In der Anlage übersende ich mit der Bitte um
. Kenntnisnahme und gegebenenfalls Unterrichtung des Herrn
Staatsministers, Abschrift eines Berichtes über die Arbeits-
tagung der Bezirkshauptmänner und Oberbürgermeister meines
Amtsbereiches am lo.9.l943 in Mährisch Ostrau.
St.M.IA-33/43



Abschrift.
9
DER OBERLANDRAT
Mähr.-Ostrau. den 17. September 1943.
in Mähr.-Ostrau
für die Bezirke
Mähr-Ostrau, Eriedeck Eriedherg,
S
Wall. Meseritsch-und Wsetin
Fernruf Nr. 25.95
U
An den
Inspekteur des Reieheprotektors
Deutschen Staatsministers
Herrn Generalinspekteur
Abt.
der Verwaltung
Dr. Jo/Ge
PI
SS-Brigadeführer und Generalmajor
der Polizei Rei n e farth
in
Prag.
S
Betrifft : Arbeitstagung der Oberbürgermeister und Bezirks-
hauptmänner des Oberlandratsbereiches Mähr.Ostrau,
am 1o.9.1943.
Am lo. 9.l943, lo Uhr vormibtags, wurde in den Dienst-
räumen des Oberlandrats in Mährisch Ostrau eine Dienstbe-
sprechung mit den Oberbürgermeistern, den deutschen Bezirks-
hauptleuten und dem Leiter der Reichsauftragsverwaltung
beim tschechischen Bezirkshauptmann in Wall. Meseritsch
abgehalten.
Mit Ausnahme des auf Ürlaub weilenden Bezirks-
hauptmanns von Littau waren sämtliche Herren erschienen.
Nach einem Bericht des Oberlandrats über die we-
sentlichsten Punkte der Volkstumspolitik der letzten Zeit,
wurden insbesondere an Hand der Geheimerlässe vom 24.7.1943
und vom 28.7.1943 die Fragen der tschechischen Organisationen
wie Jugendkuratorium, Volksaufklärungsdienst und Nationale
Gemeinschaft besprochen.
Anschliessend wurde auf Grund des Erlasses des
Deutschen Staatsministeriums vom 4.9.1943 Nr. I 2 a - 384 g
auf die neuen Richtlinien bei der Erfassung ninderjähriger
deutscher Volksangehöriger hingewiesen.
Schliesslich wurden die letzten Einberufungsmass-
nahmen und die dadurch notwendig gewordenen Arbeitsverän-
derungen bei den Reichsauftragsverwaltungen behandelt.
Die Oberbürgermeister und Bezirkshauptminner
nahmen dann auf Grund ihrer Erfahrungen zu den verschiedenen
angeschnittenen Fragen Stellung.
Aus der Reihe der zur  ussprache gelangenden Punkte
seien hervorgehoben :
$a



N9 Q

VffodoedA

DEK OREKTIDKL

pu VEj-OepLssr

a) Oberbürgermeister Beier, Mährisch Ostrau, weist auf

die Notwendigkeit hin, bei den Einberufungen die Erhal-

tung der Schlüsselstellungen im autonomen Teil der Stadt-

verwaltung sorgfältig zu beachten, wobei insbesondere

die Anwesenheit eines entsprechend qualifizierten

deutschen Beamten im städtischen Bauamt aus Gründen

des Luftschutzes dringend erforderlich ist. In der selben

Richtung betont auch der Oberbürgermeister von Olmütz,

Dr. Schreitter Ritter von Schwarzenfeld, dass es notwen-

dig sei, nicht nur die Erhaltung der Reichsauftragsver-

waltungen, sondern vor allem die Aufrechterhaltung

deutscher Schlüsselstellungen im autonomen Teil der

Stadtvérwaltung bei grossen Städten zu beachten. Beide

Ob rbürgeraeister bitteh den Oberlandrat,beim Deutschen

Staatsministerium in Prag auf diese Gesichtspunkte hinzu-

weisen.

b)Von einzelnen Herren wird darauf hingewiesen, dass in

der Frage tschechischer Protokollierung bei Vorbringen

tsehechischer Parteien von den Verwaltungsbehörden, ins-

besondere der Landesbehörde, nicht einheitliche Gesichts-

punkte praktiziert werden. Während in einzelnen Fällen,

06.29
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z. B. Revisionsprotokolle in tschechischer Sprache für

zulässig erklärt werden, sind in andern Fällen von den

Behörden I. Instanz Übersetzungen tschechischer Protokolle

verlangt worden. Im Interesse der Vereinfachung der Ge-

schäftsführung halten die Herren Übersetzungen von Pro-

tokollen, die lediglich Parteivorbringen enthalten,für

überflüssig.

c)Bei der Besprechung der Folgen der Einberufungen auf die

Weiterführung der RAV ergibt sich übereinstimmend der Ein-

druck, dass die letzten Einberufungen im Oberlandrats-

bezirk Mährisch Ostrau zwar zu einer grossen anspannung

der Kräfte geführt haben, dass die RAV aber noch aufrecht

erhalten werden können. Weitere Einberufungen würden

jedoch zu einem Ümbau der RAV führen müssen.

d)Die Bezirkshauptminner von Mährisch Weisskirchen, Kremsier

und Prerau weisen d rauf hin, dass die Brhaltung der

deutschen Regierungskommissare aus politischen Gründen

sehr notwendig und wichtiger als die Aufrechterhaltung ein-

zelner Reichs uftragsverwaltungen sein wird.
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e) Hinsichtlich der Unterbringung von Bombengeschädigten

aus dem Altreich wird von einzelnen Bezirkshauptminnern

darauf hingewiesen, dass die Abstimmung zwischen den

Bannbeaüftragten und den Verwaltungsbehörden noch nicht

überall erfolgt ist. Die Bannbeauftrag en führen unter

unmittelb rer Anrufung der Bürgermeister Raumerhebungen

durch, ohne von den seit längerer Zeit vorbereiteten

Material bei den Bezirksbehörden Notiz zu nehmen.Un-

klarheit besteht auch darüber, wer die früher vom

Einsatzstab If durchgeführten Bereitstellungen von

Wohnungen nun zu besorgen haben wird. Nach Auffassung

dee Oberlandrats ist auch hier die Zustindigkeit der

Befehlsstelle der Reichsjügendführung nach den z.Zt.

geltenden "rlsssen gegeben.

f)In einigen Städten wie Prossnitz, Prerau, Leipnik und

Friedeck sind Schwierigkeiten aufgetreten durch die

generell verfügte Rückgabe der Sokolturnhallen an das

Kuratorium für ugenderziehung.In diesen Städten sind z.Teil

schon von deutscher Seite erhebliche Aufwendungen zum

Ümbau der Sokolturnhallen gemacht worden. Laufende

Kaufanträge der Gemeindeleitungen sind abgelehnt worden.

Es erscheint dringend notwendig, die Frage, wieweit

die Benützung durch Deutsche weiter möglich sein wird

und wie die durchgeführten Aufwendungen zu ersetzen sein

werden,einheitlich zu regeln .

g)Hinsichtlich der Tätigkeit tschechischer Gliederungen

werden keine besonderen Peststellungen mitg teilt, ledig-

lich der Bezirkshauptmann von Mähr. Weisskirchen weist

auf eine besondere Rührigkeit der Nationalen Gemeinschaft

hin, die allerdings insbesondere bei der Durchführung

des gross propagierten Frntehilfsdienstes recht geringe

Erfolge zu verzeichnen hatte. Der Volksaufklärungsdienst

ist noch nicht deutlich in Brscheinung getreten.

Nach einer allgemeinen politischen Aussprache

wurde die Dienstbesprechung abgeschlossen. Auf Einla-

dung des Oberlandrats nahmen die Oberbürgermeister und

Bezirkshauptminner an einem gemeinsamen Mittagessen teil,

zu dem
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zu den auch der tschechische Bezirkshauptmann

Dr. Karger, Wall. Meseritsch,eingeladen wurde.

Anschliessend erfolgte unter Leitung

des Inspektors Schestag über Einl dung der Ferdinands-

Nordbahn A.G. eine Grubenbefahrung am Heraenegild-

schacht, die den feilnehnern an der Tagung ein einge-

hendes Bild von der Bergbauarbeit und den besonderen

Problemen des Ostrauer Raumes gegeben hat.

Abschliessend waren die Teilnehmer an

der Grubenbefahrung im Gefolgschaftsheim der Ferdi-

nands- Nordbahn A.G. zu einea Labiss geladen. An diesem

Iabiss konntte der Oberlandrat, der inzvischen dienst-

lich verhindert war, nicht mehr teilnehmen.

gez. Dr. Jonak.

S
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Der Leiter der Abteilung Justiz
Prag, den 9.Januar 1945.
II - Gen. 5280
12
inlsteramt
Herrn Dr. G i e s:
- 9. JAN. 1945
Betrifft: Oberste Rechnungskontrollbehörde.
Die angestrebte Vereinfachung des Prüfungsverfahrens (Zif-
fer 2 des Entwurfs) ist zu begrüssen, Bedenken habe ich jedoch gegen die
Formulierung der Kontrollbefugnisse (Ziffer 1 des Entwurfs). Die ÖRKB
prüft zwar anerkanntermassen nicht nür formell, sondern auch materiell.
Es trifft ferner zu, dass im Kriege die materielle Prüfung in den Vorder-
grund rückt und eine gewisse Erweiterung erfährt; sie muss jedoch immer
in unmittelbarer Beziehung zu dem eigentlichen Aufgabenbereich der ORkB
(Gesetz vom 20.3.1919, Slg. Nr. 175) stehen. Es geht nicht an, aus der
ÖRKB mittels dehnbarer Generalklauseln eine Art "Überministerium" zu
machen, das in jede Angelegenheit eines jeden Verwaltungsbereichs hinein-
zureden vermöchte. Ich bezweifle auch, dass die Beamten der ORkB über
die hierzu erforderlichen Fachkenntnisse und praktischen Erfahrungen ver-
fügen. Interessant wäre ein Vergleich mit dem Rechnungshof des Reiches,
der derartige Befugnisse m.W. nicht in Anspruch nimmt.
gez. Krieser
Beglaubigt:
o
Angestellte.
Aamiel
It-35f/43
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DER KOMMISSARISCHE LEITER
DER OBERSTEN
27. Dezember
194 4.
RECHNUNGSKONTROLLBEHÖRDE
Prag, am
Z. 1502 SSA/1944
Herrn
Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren,
4-Obergruppenführer und General der Waffen-H
und der Polizei, K. H. F r a n k ,
Prag,
Minls e-amt
über den Chef des Ministeramtes .
Eing: -2. Jan. 1945
Betrifft: Ausrichtung der Prüfungen der Obersten Rechnungs-
kontrollbehörde auf den totalen Kriegseinsatz,
Anlagen : 1 Entwurf
-
1 Abschrift.
Anlage 1
In der Anlage erlaube ich mir, den Entwurf eines an
die Zentralbehörden der autononen Protektoratsverwaltung ge -
richteten Rundschreibeng mit der Bitte un Genehmigung vorzu -
legen.
Die Erfordernisse des totalen Krieges haben die Ober-
ste Rechnungskontrollbehörde veranlasst, Zweck und Ziel der
örtlichen Prüfungen den erwähnten Kriegsnotwendigkeiten anzu -
passen und das Prüfungsverfahren weiter zu vereinfachen. Diese
dcpo Grisco
Anpassung ist zwar in der Hauptsache schon seit zwei Jahren
durchgeführt,doch bestehen bei den Zentralbehörden immer noch
snid der Sit.
Unklarheiten über die Aufgaben der Obersten Kontrolle im Krie-
ge. Die grössten Nutzwirkungen bei den Prüfungen wären nur
Le
dann zu erwarten, wenn sich die Oberste Rechnungskontrolle
auf Ihre Zustimmung berufen könnte. Zu diesem Zwecke ist das
sprechi
beiliegende Schreiben an die Zentralbehörden entworfen wor -
den, das im Hinblick auf die dringenden Erfordernisse des Krie -
ges eilbedürftig erscheint.
Ich beabsichtige, in Anschluss an das Rundschreiben
C
die Sachgebiete der Obersten Rechnungskontrollbehörde noch
mit eingehenden Weisungen für den inneren Dienstgebrauch zu
versehen .
5
7.
b45
V=Ilawranek
ZPRACOV.
-5 1946
St.M. IA-35 e/43
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DER KOMMISSARISCHE LEITER DER

Prag, den

Dezember 1944.

TNA C

Z.: 1502a/SSA/1944

An

die Kanzlei des Staatspräsidenten

das Sekretariat des Vorsitzenden der Regierung

die Präsidien aller Ministerien

den Herrn kommissarischen Leiter der Sektion VI

des Ministeriuns für Land- und Forstwirtschaft

das Bodenamt für Böhmen und Mähren j

die Oberste Preisbehörde

das Oberste Verwaltungsgericht lexlegninfriw

nee

das Generalinspektorat der Regierungstruppe

das Kuratorium für Jugenderziehung in Böhmen und Mähren

das Statistische Zentralamt

in P r a

g

0

.

Betrifft: Ausrichtung der Prüfungen der Obersten Rechnungs-

kontrollbehörde auf den totalen Kriegseinsatz.

l.

Die totale Kriegführung erfordert, daß alle Aufgaben der

Verwaltung, die nicht kriegsentscheidenden Zwecken dienen, ein-

gestellt oder eingeschränkt werden:

Die Oberste Rechnungskontrollbehörde ist zur Kontrolle

09

des Staatshaushalts, des Staatsvermögens und der Staatsschuld

berufen. Diese Kontrolle bezweckt, die Gesetzmässigkeit, Ord-

nungsmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sauberkeit der Verwal-

tung durch eine laufende Prüfung ihrer Einrichtungen sicherzu-

stellen.

d

Im Kriege hat die Oberste Rechnungskontrolle noch weiter-

gehende Aufgaben, die sich zwangsläufig aus den allgemeinen

Kontrollbefugnissen ergeben. Die Oberste Rechnungskontrollbe-

hörde stellt bei den örtlichen Prüfungen fest,

ob

810r8
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ob und in welchen Umfange die geprüften Stellen in ihrer Ar-

beit den Erfordernissen des totalen Kriegs nachkommen,

ob und in welchem Umfange für den Arbeitseinsatz Arbeitskräf-

te zur Verfügung gestellt worden sind,

ob noch Einrichtungen aufrecht erhalten werdén, die bei Anle-

gung eines strengen Masstabes im Kriege als entbehrlich zu

bezeichnen sind,

ob sich bei den geprüften Stellen Verstösse gegen die Kriegsmoral

zeigen (Korruption, Vergeudung kriegswichtiger Stoffe, Ver-

schwendung von Geldern, Verstösse gegen die Preisvorschrif-

ten, Unterstützung des Schwarzhandels usw).

Zu den Feststellungen gibt die Oberste Rechnungskontrollbehör-

de erforderlichenfalls Anregungen oder stellt entsprechende Anträge.

Pür diesen Wirkungskreis der Obersten Rechnungskontrollbehörde bin

ich dem Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren gemäss § 3

des Ges. vom 20.März 19l9, Nr. 175, verantwortlich und behalte mir

daher vor, ihm über besonders wichtige Feststellungen auch im Ein-

zelfalle zu berichten.

Die von der Ohersten Kontrollbehörde in diesem Sinne geleiste-

te Arbeit ist gleichgeartet jener des Rechnungshofs des Deutschen

Reichs, der nach wie vor die ihm übertragene zentrele Kontrolle der

Reichs- und Länderverwaltungen (mit Ausnahme der autonomen Protekto-

ratsverwaltung) als kriegswichtig und kriegsentscheidend ausübt.

2.

Die Oberste Rechnungskontrollbehörde hat sich nicht damit be-

gnügt, die Prüfungen in ihren Zielsetzungen auf den totalen Krieg

auszurichten. Sie ist vielmehr bchonrbisher bestrebt gewesen, das

Prüfungsverfahren zu vereinfachen und von jeder entbehrlichen Schreib-

beil.

arbeit zu befreien. Dieser Vereinfachung dient mein Rundschreiben

vom 26.2.1943, Z. 3330 P/2-1943,über die Einführung eines abgekürz-

ten Verfahrens bei Anständen auf Grund örtlicher Prüfungen. Ihm

lag der Gedanke zu Grunde, daß es umständlich, zeitraubend und im

Kriege nicht vertretbar ist, mit einer Zentralbehörde Mängel zu be-

handeln, dienicht von allgemeiner Bedeutung sind und die die ge-

prüfte Stelle in eigener Zuständigkeit beheben kann und will. Der-

artige Mängel werden nunmehr nit, der geprüften Behörde oder Ein-

87619
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Einrichtung an der Hand eines Prüfungsvermerks an Ort und

Stelle mündlich behandelt. Die Zentralbehörde wird durch Über-

sendung einer Abschrift des Prüfungsvermerks und der Äusserung

P

der geprüften Stelle vom Prüfungsergebnis unterriohtet.

Diese Handhabung hat sich bewährt und soll nunmehr auch

auf die nach § 8 des Ges.Slg.Nr. l75/l9l9 mit der Zentralbe-

hörde zu behandelnden Feststellungen ausgedehnt werden. Bisher

sind diese Feststellungen vorwiegend nur in schriftlicher Form

der Zentralbehörde mitgeteilt worden. Es ist beabsichtigt, das

neue Verfahren dadurch zu ergänzen, dass derartige Feststellun-

gen von den Beauftragten der Obersten Rechnungskontrollbehörde

zunächst mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Zentralbehörde

an der Hand des für den ihneren Dienstgebrauch der Obersten Rech-

nungskontrollbehörde bestimmten Allgemeinen Berichts vorbespro-

chen werden. Dem Sachbearbeiter wird zu diesem Zwecke eine die

Feststellungen betreffende auszugsweise Abschrift dieses Berichts

ausgehändigt.

Zweck dieses Verfahrens ist, den Schriftwechsel auch im

Verkehr mit den Zentralbehörden auf das geringstmögliche Mass

einzuschränken. Feststellungen, die bei der Besprechung des

Prüfungsergebnisses als für die Weiterverfolgung zur Zeit nicht

geeignet angesehen werden, sollen in der Regel der Zentralbe-

hörde überhaupt nicht mitgeteilt werden. Die Bearbeitung dieser

Fälle ist - soweit es erforderlich bleiben sollte - auf eine

spätere Zeit zu verschieben. Hinsichtlich der übrigen Feststel-

lungen möchte - vorbehältlich der Zustimmung der beteiligten

Ressortchefs und meiner Zustimmung - bei der Besprechung bereits

soweit eine Einigung erzielt werden, dass es möglichst keiner

oder nur einer kurzen Beantwortung des Schreibens der Obersten

Rechnungskontrollbehörde durch die Zentralbehörde bedarf. In vie-

len Fällen wird, auch bei den noch erledigungsbedürftigen Fest-

stellungen, die Oberste Rechnungskontrollbehörde in Hinkunft um

eine Antwort nicht mehr ersuchen, sondern sich von der durchge-

führten Erledigung bei späteren örtlichen Prüfungen überzeugen.

Schon bisher ist die Zentralbehörde von der in Aussicht

genommenen örtlichen Prüfung.durch Ubersendung einer Abschrift

der
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der Prüfungsankündigung benachrichtigt worden. Künftig wird

nach Möglichkeit vor der Ankündigung mit dem zuständigen Sach-

bearbeiter der Zentralbehörde im kurzen Wege Pühlung genommen

.werden, um etwaige Prüfungswünsche oder-Vorschläge der Ver-

swaltung entgegenzunehmen.

Ich erhoffe mir von diesen Anregungen auch eine engere

Zusammenarbeit der Kontrolle mit der Verwaltung. Sie würde

den Geschäftverkehr wesentlich vereinfachen und die Kontrolle

zum Nutzen der Verwaltung noch fruchtbarer gestalten.

Ich nehne an, dass die Zentralbehörden gegen das in Aus-

sicht genommene Verfahren Einwendungen nicht erheben werden un

werde das eben skizzierte, weiter vereinfachte Verfahren ab

1. Feberl945 bereits anwenden.

rgedd

gez. Dr. H awra n e k .

BALDSCCE

ebneliented neymurllstataet

teLEoa

-

nn

S

TN

-

87618

MSL

rioumD

mE

OpSSEAB.UeCNsEUCON-PCOTACNS

COV

dote

003040n0

SENE

ang



Anlage 2
A b s c h r i f t
25
Der kommissarische Leiter
der Obersten Rechnungskontrollbehörde
Zahl : 333o- P/2-1943 .
doln
Prag, den 26. Februar 1943.
Nppo
UOii
e
An
die Kanzlei des Staatspräsidenten,
das Sekretariat des Vorsitzenden der Regierung,
die Präsidien aller Ministerien,
den Herrn kommissarischen Leiter der Sektion VI
des Ministeriuns für Land- und Forstwirtschaft
das Bodenamt für Böhmen und Mähren,
die Oberste Preisbehörde ,
das Kuratorium für Jugenderziehung in Böhmen und Mähren,
das Oberste Verwaltungsgericht,
das Generalinspektorat der Regierungstruppe,
das Statistische Zentralamt ,
Prag
ady
NO
O
Betrifft:
Verfahren bei vorgefundenen Anständen .
Nach § 8 des Ges.vom 2o.März 1919, Slg.Nr.175, betref-
fend die Errichtung und den Wirkungskreis der Obersten Kechnungs -
kontrollbehörde, sind die bei Inspektionen vorgefundenen Anstände
von der Obersten Rechnungskontrollbehörde der zuständigen Zentral-
behörde anzuzeigen. Diese ist verpflichtet, die ausgestellten An-
stände zu beseitigen und über das Verfügte der Oberst n Rechnungs-
kontrollbehörde Mitteilung zu machen .
Dieses Verfahren wurde von der Obersten Rechnungskon -
trollbehörde bisher ausnahmslos, also auch bei Mängein eingehalten,
die nur von formeller oder untergeordneter Bedeutung oder nicht
von allgemeinen Interessen waren.
Die Nachteile dieser Art der Erledigung sind gerade unter
den gegenwärtigen kriegsverhältnissen sehr erheblich. Es ist näm-
lich notwendig, dass die Oberste Rechnungskontrollbehörde s ä m t -
1 i c h e Mängel und Fehler in ihren Bericht aufnimmt. Die Prü -
fungsberichte werden hierdurch sehr unfangreich. Diese unfangrei -
chen Berichte werden dann von den Zentralbehörden der geprüften
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Behörde zur Beantwortung zugeleitet. War diese z.B. eine Behörde

erster Instanz, so mussten sich drei Instanzen mit der Beantwor -

tung eines Prüfungsberichtes beschäftigen. Die geprüfte Behörde,

die an Hand des Berichtes von ihrer vorgesetzten Dienststelle zur

Äusserung aufgefordert wurde, brachte bei dieser Art der Bearbei-

tung gegen den Prüfungsbericht alle möglichen Einwände vor, deren

Bereinigung ohne Rücksicht auf ihre Bedeutung wiederum den ganzen

instanzenweg in Anspruch nahmen.

Auf diese Weise nahm die Erledigung der Prüfungsberichte

viel zu lange Zeit, oft sogar Jahre in Anspruch und verlangte eine

umfangreiche Verwaltungsarbeit, deren Fortführung heute nicht ver-

antwortet werden kann.

Die Oberste Rechnungskontrollbehörde beabsichtigt daher, in

Zukunft unter grundsätzlicher Beibehaltung des § 8 des Gesetzes

175/lgl9 ein abgekürztes Verfahren anzuwenden. Bei örtlich fest-

gestellten Mängeln ohne grundsätzliche Bedeutung, deren Bereini-

gung die sachliche oder persönliche Zuständigkeit der geprüften

Behörde nicht überschreitet, wird die Erledigung von den Prüfungs -

leiter vorbehaltlich einer endgültigen Entscheidung der Obersten

Rechnungsköntrollbehörde vorgenommen werden. Besteht Übereinstim -

mung zwischen beiden, so wird die Prüfungskommission die getrof -

zunachst

fenen Verfügungen zur Kenntnis nehnen und die Beanstandung/als er-

ledigt betrachten. Diese Fälle könnten nur dann nochmals aufgegrif-

fen werden, wenn die Oberste Rechnungskontrollbehörde die vorläufi-

ge Entscheidung des Prüfungsleiters nicht billigt.

Das Ministerium wird über all diese an Ort und Stelle

erledigten Fälle eine Abschrift der Mitteilungen und Antworten z(

Kenntnisnahme erhalten. In geeigneten Fullen wird die Oberster Rech-

nungskontrollbehörde das Ministerium oder die vorgesetzte Behörde

ersuchen, einen Vertreter zur Schlussbesprechung zur entsenden.

Die Oberste Rechnungskontrollbehörde wird ausserdem jede progranm -

mässige örtliche Prüfung in der Regel eine Woche vorher unter Angabe

der voraussiehtlichen Dauer ankündigen.

Fragen grundsätzlicher oder allgeneiner Bedeutung (Wahr-

nehmung grober Mängel, Erfordernis normativer Regelung, Fragen der

Behördenorganisation,Inhalt und Auslegung von Verfüigungen höherer

Behörden u.ä.) werden-nicht an Ort und Stelle behandelt werden. In

87617
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diesen Fällen wird die Oberste Rechnungskontrollbehörde an dem

bisherigen Verfahren festhalten und daher nach Beendigung der

örtlichen Prüfung das Ergebnis unmittelbar der Zentralbehörde

zur Kenntnis bringen, damit diese das Weitere veranlasst .

Die Oberste Rechnungskontrollbehörde setzt voraus,

dass die Zentralbehörden zu dieser Massnahme in Interesse der Ar--

beitsersparnis und Verwaltungsvereinfachung Einwendungen nicht

erheben werden.

gez. Dr. H a w r a n e k .

OrUr8
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PUR BÜHMEN UND MAHREN
Generalreferent der ORK
Preg,
den 13. Januar 1944 .
BOE
Jeea
ESE
of
OV
S
edlj
Urschriftlich
US
onise
Ministera
egnic dem Chef des Ministeramts
Nos
in Prag IV, Czernin -Palais
C
Eing. :®15. JAN. 1944
MS
mit 7 Anlagen vorgelegt.etaredo
Der Erlassentwurf (B1.3/R/ ORK-Nr.4oo/l943) wer aus folgen-
den Gründen vorgelegt worden :g
80
1. Entsprechend den Aufgaben der Obersten Rechnungskontroll -
-
behörde sollte imnerhalb des Deutschen Steatsministeriums
die Beteiligung des Generalreferats Oberste Rechnungskon -
trolle bei der Bearbeitung von Angelegenheiten, die des
0n
Haushslts= und Rechnungswesen des Protektorets betreffen,
-
festgelegt werden.
-
CEA
2.TAusserdem hielt ich est für zweclmissig, die übrigen Abtei -
,te
lungen zu bitten, die Arbeit der Obersten Rechnungskontroll-
behörde des Protektorats zu unterstützen.
In der Angelegenheit gestatte ich mir, insbesonders auch
-t da  Br a dr rte dar Pt dn
teilung Finanz, noch auf folgendes hinzuweisen:
Die Aufgaben der Obersten Rechnungskontrollbehörde er -
schöpfen sich nicht nur in einer nachfolgenden Prüfung und Kritik.
Unter anderen ist sie nach § 11 des Ges. vom 2o.3.l9l9, durch des
der Aufbau und die Zuständigkeiten der Obersten Rechnungskontroll-
behörde festgelegt sind, verpflichtet, für eine möglichst einfache
und zweckmässige Einrichtung des Staatsrechnungswesens Sorge zu
tragen, damit eine leichte und vollständige Kontrolle ermöglicht
wird. Zu diesem Zweck hat sie bei der Herauggabe neuer das Rech -
nungswesen und die Kontrolle betreffender Anordnüngen und bei allen
Abänderungen dieser Anordnungen mitzuwirken. Ohne ihre Zustimmung
dürfen derartige Anordnungen nicht erlassen werden. Diese und die
gleichlautende Bestimmung für den ehemaligen österreichischen Rech-
nungshof sind das Ergebnis einer vorangegangenen langjährigen Übung,
deren Bewährung zur Vereinfachung und Erleichterung des nachfolgen-
den Prüfungsverfahrens die gesetzliche Festlegung zur Folge hatte.
Eine
P.
St.IA-35b/43
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Eine ähnliche Bestimmung findet sich übrigens auch im § loo
der Reichshaushaltsordnung, wonach der Hechnungshof des Deut -
schen Reichs vor dem Erlass der Bestimmungen zur Durchführung
der Reichshaushaltsordnung und über die Buchführung und Verwal-
tldibrroorU
tung der Kassen und Magazine zu hören ist.
M.E. enthält demnach der Erlassentwurf keinerlei Dinge,
die nichtlbereits im Gesetz enthalten sind. Er stellt daher
auch nicht den Versuch dar, den Wirkungsbereich der Obersten
Fechnungskontrollbehörde irgendwie zu erweitern. Was die Befürch-
tungen anbetrifft, die Oberste-Rechnungskontrollbehörde beabsich-
tige sich in die Verweltung einzuschalten, so ist zu unterschei -
den zwischen dem einzelnen Verwaltungsakt und dem Erlass allgemei-
ner Verwaltungsvorschriften des Haushalts,Kassen-und Rechnungs -
slwesens. Bei diesen allgemeinen Vorschriften muss die Rechnungs-
akontrollbehörde kraft Gesetzes beteiligt werden.
tiAuch über den übrigen Inhalt des Erlassentwurfes, durch den
gebeten wurde, die Arbeit der Obersten Rechnungskontrollbehörde
möglichst zu unterstützen, dürfte wohl kaum Streit bestehen. Die
einzelnen Abteilungen dürften sicherlich an einer einwandfreien
Verwaltungstätigkeit der einzelnen Protektoratsbehörden, die durch
die Unterstützung der Tätigkeit der Obersten Rechnungskontroll -
behörde gewährleistet wird, interessiert sein.
Abgesehen von einigen stilistischen Änderungen halte ich
daher grundsitzlich auch jetzt noch den Inhalt des Erlassentwurfes
für richtig. Da jedoch, vor allen Dingen gerade in der letzten
Zeit,°die Unterstützung durch die einzelnen Abteilungen durchaus
zufriedenstellend gewesen ist, möchte ich -falls Sie'damit ein*.
verstanden sind- aus diesem Grunde vorerst von den Erlass Ab -
stand nehmen. Ich behalte mir jedoch vor, zu gegebener Zeit auf die
Angelegenheit zurückzukommen .
V! Haurauke
te
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Der Leiter der Abteilung Finanz
Prag,29.Dezember 1943.
VIIb - 3015 - 1
Urschriftlich mit 4 Anlagen
Eing.: 30.DEZ.1943
Herrn
Ministerialrat Dr.G i e s
im Hause
zurückgereicht.
tero lavoa
Ich lege bei der Bearbeitung von grundsätzlichen
Fragen des Haushalts - und Rechnungswesens auf engste
ACS
Fühlungnahme mit dem Generalreferat " Oberste Rechnungs=
kontrolle " besonderen Wert. Ich habe jedoch im Einklang
mit der Stellungnahme des Herrn Leiters der Abt.Justiz
 vom 15.Oktober 1943 - II Gen.f.5280 erhebliche Bedenken
dagegen,daß dieses Einvernehmen in allgemeinen Angelegen=
heiten zu einer Mitwirkungsbefugnis der Rechnungskontroll=
behörde bei Maßnahmen der 1 a u f e n d e n Verwaltung
ausgeweitet wird.
Die durch das Generalreferat ORK vorgeschlagene
Beteiligung bei a l l e n :
Fragen des Haushalts - Rech=
nungswesens würde m.E.zu einer unerwünschten Verzögerung
des einzelnen Verwaltungsaktes,darüber hinaus aber auch
zu einer Verlagerung der Verantwortlichkeit führen,die mir
nicht zweckmässig erscheint.Die dem Generalreferat ORK
dadurch eingeräumte Stellung ginge wesentlich über dieje=
nige hinaus,die der Rechnungshof des Deutschen Reichs
kraft Gesetzes oder auf Grund der Verwaltungsübung im übri=
gen Reichsgebiet besitzt.
Gleiches gilt für den a u t o n o m e n Sektor.
Die ORKB ist in einigen Fällen durch Gesetz bereits in
die laufende Verwaltung eingeschaltet. Das Finanzministe=
rium hat außerdem die ÖRKB an Maßnahmen,grundsätzlicher
Art auf dem Gebiet des Haushalts - und Rechnungswesens
schon bisher stets beteiligt. Ich bin der Auffassung,daß-
abgesehen von diesen Fällen - entsprechend der Regelung
im übrigen Reichsgebiet die ORKB auf die Befugnis zu
n a c h t r ä g l i c h e r Prüfung beschränkt bleiben
sollte.
Ich schlage deshalb vor den zweiten Absatz des
zur Stellungnahme übersandten Erlaßentwurfes zu streichen.
21018
St. M.IA- 35a43
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Der Leiter der Abteilung Justiz

Prag, den 15. Oktober 1943

hn.7.5280

inisteramt

Betrifft: Unterstützung der Obersten

Eing.:

16. OKT. 1943

Rechnungskontrollbehörde.

Urschriftlich

mit 3 Anlagen

Herrn Ministerialrat Dr. Gies

im

Hause

zurückgereicht.

Zu dem anliegenden Vorgang bemerke ich:

1.) Der Wirkungskreis der Obersten Rechnungskontrollbehörde ist durch

das Gesetz vom 20.3.1919 (S1g. Nr. 175) festgelegt. Nach § 6 aa0 ist

die ORKB u.a. verpflichtet zu prüfen, ob "bei den das Staatsvermögen

betreffenden Anordnungen ökonomisch vorgegangen wurde". Die ORKB prüft

also anerkanntermassen nicht nur formell, sondern materiell dahingehend,

ob "sparsam und zweckmässig" gewirtschaftet wurde (vgl. ähnlich § 5

Abs. 2 des Gesetzes vom 28.12.1932 - Slg. Nr. 205 - betr. die Errich-

tung einer parlamentarischen Spar- und Kontrollkommission). Es ist des-

halb nicht zu beanstanden, dass in den Erlassen des kommissarischen

Leiters der ORKB die im Kriege gebotene Wirtschaftlichkeit, die Zweck-

mässigkeit organisatorischer Einrichtungen und die Auslastung der Be-

diensteten als Gegenstand der Prüfung bezeichnet wird.

2.) Die Prüfung der ORKB ist jedoch stets eine Kritik ex post. Eine

vorherige Beteiligung der ORKB mag auf den ersten Blick zweckmässig

erscheinen. Sie widerspricht jedoch nicht nur dem Gesetz, sondern vor

allem dem Wesen und Zweck der Rechnungskontrolle und ist geeignet, die

Verantwortung zu verschieben. Angelegenheiten des Haushalts-und Rech-

nungswesens werden federführend und zentral vom Finanzministérium, im

übrigen für jedes Ressort von der zuständigen Zentralbehörde bearbeitet.

Ich halte es deshalb für erforderlich, dass vor allem MinRat Schmeißer

zu dieser Frage gehört wird.

Mi

6.9

St.M.If-35/43
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DEUTSCHES STAATSMINISTERIUM

FÜR BÖHMEN UND MÄHREN.

ORK -Nr. 400/43.

Prag, den

Oktober 1943.

1.)Vermerk:

Die Kontrolltätigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörde

ist im besonderen Masse kriegswichtig. So obliegt dieser Behörde

u.a. die Prüfung

a) ob bei der Gewinnung und Erhebung von Einnahmen sowie bei

der Verwendung von Ausgabemitteln, ferner bei Erwerbungen,

Benützung und Veräußerung von Eigentum unter Beobachtung der

besonders im Kriege gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren

worden ist und die Ausgaben zweckentsprechend geleistet und

nachgewiesen wurden,

rstogpn

b)ob nicht Einrichtungen unterhalten,Stellen aufrecht erhalten

hril.

oder in sonstiger Weise Mittel verausgabt worden sind,die

ohne Gefährdung des Verwaltungszweckes hätten eingeschränkt

oder erspart werden können,

c) ob die Bediensteten der Verwaltung voll und ganz ausgelastet

sind und jede Arbeit zurückgestellt wurde,die nicht unbedingt

notwendig ist (Nachprüfung des Stellenplanes).

Zur Durchführung dieser Aufgaben bedarf die ORKB der Unterstü-

tzung der Verwaltung und des guten Willens,insbesondere der Zen-

tralbehörden,zur Mitarbeit.Im Zweifel,ob die ORKB zur Prüfung be-

rechtigt ist oder nicht,sollte das Prüfungsrecht der Kontrollbehör

de bejaht werden. Auch ist es in Anlehnung an die Verhältnisse im

Altreich zur Erreichung einer schlagkräftigen Kontrolle undeinheit

lichen Handhabung der Bestimmungen erforderlich,daß das mit der Be-

handlung der grundsätzlichen Fragen befaßte Arbeitsgebiet "Oberste

Rechnungskontrolle" an der Bearbeitung aller Angelegenheiten,die

die Haushaltsführung und das Rechnungswesen betreffen,beteiligt

wird.

Es
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Es empfiehlt sich,eine Verfügung an die Hauptabteilungen und

Abteilungen des Deutschen Staatsministeriums wie folgt zu erlassen

++

++

2.

DER DEUTSCHE STAATSMINISTER

FÜR BÖHMEN UND MÄHREN.

ORK-Nr. 400/1943.

Prag,den

Oktober 1943.

An die

Hauptabteilungen I,V,VIII und sämtl.Abteilungen.

Betrifft: Unterstützung der Obersten Rechnungskontrollbehörde bei

ihrer Kontrolltätigkeit.Beteiligung des Arbeitsgebiets

Oberste Rechnungskontroile an der Bearbeitung von Fra-

gen der Haushaltsführung und des Rechnungswesens.

Die Oberste Rechnungskontrolle hat zur Zeit durch die ihr im

Kriege gestellten besonderen Aufgaben eine erhöhte Bedeutung.Die

Durchführung ihrer Aufgaben würde erschwert oder unmöglich genacht

werden,wenn ihr nicht von der Verwaltung jede erforderliche Unter-

stützung gewährt wird.Ich ordne deshalb an,daß der Obersten Rech-

nungskontrollbehörde die für die Durchführung einer sachgemäßen

und gründlichen Kontrolle nötigen Unterlagen jederzeit und im vol-

len Umfange zur Verfügung gestellt und die notwendigen Auskünfte

erteilt werden.

Innerhalb des Deutschen Staatsministeriums ist das Arbeitsge-

biet Oberste Rechnungskontrolle an der Bearbeitung aller Angele-

genheiten, die das Haushalts- und Rechnungswesen betreffen,

zu beteiligen,soweit für diese Fragen nicht der Rechnungshof ( s

Deutschen Reichs zuständig ist.

Die von den Abteilungen betreuten Obersten Protektoratsbehorden

sind von meiner Anordnung der größtmöglichsten Unterstützung der

Obersten Rechnungskontrollbehörde zu unterrichten.Hierbei ist dar-

auf hinzuweisen,daß im Zweifel,ob die Oberste Rechnungskontrollbe-

hörde zur Prüfung berechtigt ist oder nicht,das Prüfungsrecht der

Kontrollbehörde zu bejahen ist.

87612
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3.) Nach Abfertigung der Verfügung unter 2) ist die Vorlage

an das Arbeitsgebiet "Oberste Rechnungskontrolle" zurück-

zugeben.

++

++

4.) Z.d.A.

Deutsches Staatsministeriu

Abt. Justiz

Jere  

em 12. ×. 1943

clagegangen

I Yenf 5280

Peid der Sidie virve beivedeo ee

5@/

lug is.



Der Reichsprotektor
Prag XVI, den 5. Mai 1 1943
32
in Böhmen und Mähren
Hole■ekstraßle 31
Oberste Rechnungskontrolle
Fernsprechanschlüsse : Prag 44851-6
brswiuA nedanteln neb Jim no Teb neaewagnutürT
Nr.168/1943
Tglolte baw gldtängefdoe jarotlgom
/Bitte in der Antwort Nummer und Betralt anzugeben/
eaatnebiorrd nerebnosed t nentd nelle Tov fede bo
seslte nebnegelbrry sid.nentsdetaxoüted ue segettN aeb
An den
Tereb dote neaesled
Herrn Staatssekretär, SS-Gruppenführer K.H. F r a n k
 ugnfuaddnmcuuuepoh
P r a g/ Czernin-Palais
LATALNE-
nessaeg eagnudosiatere eh Jim a
anetdelrey
-
a.d
-gülBetrifft: Prüfungstätigkeit der Obersten Rechnungs-
kontrollbehörde in Prag.i efoll
e
Die kommissarische Leitung der ORKB besteht nun
ungefähr ein halbes Jahr. IIch gestatte mir einen kurzen
/9
-I0
Ueberblick über die bisher geleistete Arbeit sowie die in
dZukunft geplanten Aufgaben zu geben.dol
ell.T. Bei der Uebernahme der kommissarischen Leitung befand sich
us Jarol die OrkB in einem nahezu arbeitsunfähigen Zustand. Der
blid nEinfluss auf die übrige Verwaltung, der eine notwendige
-dleode
fw Voraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit der ORKB
sibaßjist,ywar sehr zurückgegangen. Rechnungsabschlüsse waren
-Ieqa Jis seit dem Jahr 1937 nicht mehr fertig gestellt worden und
damit eine Feststellung der Wirtschaftlichkeit_ und Zweck-
ofleje bmässigkeit desl Haushalts hicht mehr erfolgt.
frebnoe Zunächst habe ich die gesamte Arbeitsweise völlig umge-
muse-
 staltet. Die örtlichen Prüfungen, die das Haupttätigkeits-
feld der ORKB darstellen sollen, wurden in den Vordergrund
eib eügne gestellt und neu geregelt. Dies geschah durch mehrere
sib dotigrundlegende Erlasse, die ich im Einvernehmen mit dem
redü re Generalinspekteur der Verwaltung herausgegeben habe. Da-
enie rede bei ging ich davon aus, dass es notwendig ist, das gesamte
n m  nbadt dledede nletnin
Jinudur nf neffos fegns etd .dat 'Tedbtemev fleT
117
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Ld YAr  2' MT T83
nodeM bro nomdn at
1-2814
aflontnodagnuadaail alanado
Prüfungswesen der ORKB mit dem kleinsten Aufwand
JOBJOVE
möglichst schlagkräftig und erfolgreich zu gestalten
und dabei vor allen Dingen die besonderen Erfordernisse
des Krieges zu berücksichtigen.Die grundlegenden Erlasse
befassen sich daher
XHS
he
BOte rITeH
A) mit der Art der Durchführung der Prüfungen,
atsleq-nigieso
B) mit der Vereinfachung des gesamten Prüfungs-
verfahrens,
C) mit der Ausrichtung der Prüfungen auf vordring-
liche Kriegsaufgaben.onedffoxtnox
(die Erlasse sind als Anlage l-3 beigefügt)
n Jrdd a Tn gntt ntatmon rd
neszul ne Zu A).Die Prüfung soll die Behörden oder die sonstigen
nt eib eiwoEinrichtungen nicht mehr belasten als unbedingt er-
forderlich ist. Bei Durchführung der Prüfung ist das
dofe breled gnuHauptgewicht auf die sachliche Prüfung zu legen.Die
Ied .baejau förmliche und rechnerische Prüfung ist möglichst zu
egibnewton e beschränken.Der Prüfungsbeamte soll sich ein Bild
dNo Teb st darüber machen,rob die Verwaltung im Ganzen wirtshaaft-
norew seaüfnlich war, ob sie alle Einnahmeguellen vollständig
bnu nebrow dlausgeschöpft hat und ob die Ausgabenwirtschaft spar-
MOCR-
Ie We
.Die Prüfungen sollen in der Regel an Ort und Stelle
 vvorgenommen werden. Nicht am Schreibtisch, sondern
876
mitten in der prüfenden Stelle gewinnt der Prüfungs-
o-
srorfem foZu B). Das bisherige Prüfungsverfahren verlangte die
meb dta ne Erörterung sämtlicher Prüfungsergebnisse durch die
-gU .edef ned Oberste Rechnungskontrollbehörde nur mit oder über
edsaeg aeb ,jadie zuständigen Zentralbehörden. Damit ist aber eine
umfangreiche Schreibarbeit verbunden, die zum grossen
Teil vermeidbar ist. Die Mängel sollen in Zukunft
FFS
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in der Regel durch mündliche Verhandlungen an Ort und

gilloStelle besprochenlund gleich beseitigt werden. Damit er-

neübrigt sichejede weitere Schreibarbeit. lEine schriftliche

teBehandlung ist nurofüreFehler vonigrundsätzlicher und

allgemeiner BedeutunganotwendigoDieserswerden nach wie vor

nejnsed mit den zuständigen Ministerien erledigtewerden.d

aaslZu C)ogDie Prüfungstätigkeit der ORkB hatsich selbstver-

nejfex ständlich den besonderen Erfordernissen der Kriegszeit anzu-

passen. Sie hat also in erster Linie ihreAugenmerk darauf

aash zunichten,eobund unteriwelchen Voraussetzungen Verein-

virafachungen möglich sind,rob-Arbeit erspart werden kann und

daf vid ob-Menschen-für kriegswichtige-Aufgaben frei gemacht werden

 nkönen ti  seed Mtmee  Jim

-IuA nerII.fIch kannebereitsrjetzt mit gutem Gewissen feststellen,

foruidass die Arbeit der ORkB,auch untertAnlegung des aller-

noidleschärfsten Maßstabesyikriegswichtige Erfolgelgebracht hat.

Ich gestatte .mirthierzureinige, nurgaus den Ergeb-

virnissenjder letzten Tage ausgewählte Beispiele anzuführen,

die m-E. am besten zeigen, wie ich meine Aufgabe auffasse.

eniA). Bei Prüfung der Organisation desgSchiffahrtswesens des

-ggdorub xProtektorates wurdeefestgestelltyidass dieser Verwaltungb-

led aaeb zweigeausafolgendenbInstanzen besteht: die Hafenaufsich-

neginäl arebntendinoPrag-Smichow, Prag-Hollechowitz und Melnik, dem

biiw jgSchiffahrt■amt Prag,leder Schiffahrtsdirektion Prag und

Jnsd-Ienolsdem Ministerium fürVerkehr und Technik.gEs gibt also

auf diesem kleinen Verwaltungszweig, im Gegensatz zu der

nejtedtA saefübrigengVerwaltung,rheute nochi4gInstanzen.Es besteht

gnuiirgredsweiter der seltsame Zustand,Idass eine Mittelbehörde

gnullejaier m(Schiffahrtsdirektion)tfürjnur eine Unterbehörde

.nendenusto(Schiffahrtsamt)evorhandensist.Diese Schiffahrtsdirektion

8AC30

besteht

DTe BOEDLeCUMUEON
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bru dabei noch aus 7 Sachgebieten, dorub legeH reb ni

-Te JltDer .Vorschlag lder ORKB geht dahin, eine Instanz völlig

enoifjilzu beseitigen und zwar das Schiffahrtsamt aufzuheben

bru und nur die Schiffahrtsdirektion mit insgesamt drei

Tov eiw Sachgebieten bestehen zu lassen.uehed Tentemeglls

Die vorbereitenden Besprechungen mit den deutschen Beamten

-Tevjed der Abteilung Verkehr und Technik haben ergeben, dass

-üsne Jies dem Antrag der lOrKB voraussichtlich ohne Schwierigkeiten

lusteb stattgegeben wird. rejare nt oels Jed ele .leaasq

-digre B). Bei einer anderen Prüfung wurde festgestellt, dass

bru nnex nelbeim Finanzministerium in Prag ein Zentral-Archiv

nebiew Jrosme des Grundkatasbers besteht. Dieses Zentral-Archiv ist

mit l4 Beamten besetzt, Die Prüfung hat ergeben, dass

dellejajael das Zentral-Archiv überflüssigeistuiDieogleichen Auf-

-Teffs aeb gaben, die das Zentral-Archiv ausübt, werden durch

.ed droside das Katasterkarten-Archiv der Finanzlandesdirektion

-deghä neb in Prag und Brünn erledigt, edJejegg fol

emdütiDer Vorschlag der ORKB geht dahin, das Zentral-Archiv

.aasituvöllig aufzulösen. siw ,negfes nedaed me .d.n eib

aeb aneaeC). Bei der Prüfung der National-Bank, die lauf meine

gnudlswieV reaeInitiative lerstmalig seit Bestehen der Bank durchge-

-folalueneisl führt worden istm wurde u.a.lfestgestellt, dass bei

Meb ,Ninfel dieser Stelle eine grosse Anzahl von besonders fähigen

bow gstt nol und tüchtigen Architekten damit beschäftigt wird,

oele Jdlg a Pläne für einen zukünftigen Neubau der National-Bank

Teb us Sdeanegherzustellen.nudlewteV nenield meeelb ius

Jrejaed Der Vorschlag der ORKB geht zunächst dahin, diese Arbeiten

ebröre völlig einzustellen und darüber hinaus eine Ueberprüfung

sb der gesamten Organisation der National-Bank zur Freistellung

Holjlertbaj einer grösseren Anzahl von weiteren Kräften vorzunehmen.

87639
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Die Besprechungen mit Herrn Reichsbankdirektor Müller er-
M hena hw  J Jr T 
gaben eine völlige Uebereinstimmung, Es kann also auch hier
-GU .ME.E
mit der Freistellung einer grösseren Anzahl hochqualifi-
MUMT WGTAPO UTIUS  SERLA
zierter Arbeitskräfte gerechnet werden.
Jeragnutelgiredo bnta snbgeeghe bnu Jesaslegans
D). Bei Prüfung der Staatsschuldendirektion wurde festge-
-SMeXEJTST TOD SHUIDTOIMA IUS JIOSTUE JEL
stellt, dass dort noch 5 Waggons bestes Altpapier, Z.T.
Llent n Menow
NOV TOU
noch aus dem vorigen Weltkrieg, lagern, Dieses Papier
Tüd T TrMw  M M
kann sofort zur Einstampfung freigegeben werden,
Ne T   
UEP GIOEGL VDOLOURIE
Der Vorschlag der ORKB ging dahin, dieses wertvølle Roh-
n bewid dnegven
Tun gnunbtodA SdoJarTied
material sofort der Kriegswirtschaft zur Verfügung zu stel-
fn Mt Bn  T r mnd
len. Darüber hinaus wurde dieser Fall dazu benutzt, um all-
mnwa  lldt  M Tdell
gemeinø die Vorschriften über die Einstampfung von Papier
bow dotl dlebor bnn
VITEODGU DCALEDPEA
in der gesamten Protektoratsverwaltung für die Dauer des
-l Mlleta T t e Ti
brennew nie Jhumed
Krieges möglichst weitgehend zu handhaben, um Rohmaterial
Td dnMw M 
neddde dd
aus nicht mehr notwendigen Akten freizumachen.
J d l n norlgon T  
E). Neben diesen in der jetzigen Zeit besonders wichtigen
IOTE DeEOUNGU MOLGGU JEP*
BOUL
NIUC
CLOEBGN ETTGL
Aufgaben, wurden durch die_Prüfungstätigkeit der ORKB
IGU Ree UeL N
CTMMCISS
in der letzten Zeit nachweislich mehrere Millionen Kro-
CSEE ODeLLEETGLAUEELSP HGLLWSUU
DOLEG
nen erspart, die dem Finanzministerium zur Erfüllung
-gitn norhtenald Tenla ds Teberw nenoow
USGU VDTURT AOU
anderer wichtigerer Aufgaben zur Verfügung stehen.
A  S
KETP WLIG
III. Die ORKB erfüllt ihre Aufgaben mit einem möglichst
-tdetem ne Mad nbrw dnlte Slqadld Men
klein gehaltenen Behördenapparat, Die Behörde besteht aus
-d m dnoragnuload br-aIenaueh
EO BOLDGAUE GE
3 Sektionen und l6 Sachgebieten, Der gesamte Personalbe-
 edü dldd Mba Mn nl T ddeae
stand, einschliesslich des Hilfspersonals beträgt nur 155
r Mae ewa
raaure
Personen. Mit diesem kleinen Personalbestand werden zurzeit
 t dtln  ndd m n
im gesamten Protektoratsgebiet Böhmen und Mähren durch-
ESCSO MGLCGU
schnittlich 30 Prüfungen im Monat durchgeführt.
n Gd rrt reWR
Tto
MeLCG
An deutschen Beamten ist in der ORKB ausser mir nur noch
e
LDGTLAOINGTS MI NGTE AOLNITGEGU"
mein Vertreter, Oberregierungsrat Herrmann, vorhanden. Es
dürfte im Protektorat keine oberste Protektoratsbehörde geben
die
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A1
-  -
-e Terrl Toddetsdadolen me Jin gnde tt
die nur entfernt mit so wenigen deutschen Beamten
Tetd dous ale dnsd edanummitanteredeu egtrlo snte medey
auskommt. Die Arbeit kann aber nur deswegen geleistet
-iilsupdood IresnAntaaöts,regie gnfledatert Teb Jim
werden,weil mein Vertreter und ich auf das äusserste
nebrW Jendoeen etätdadledA Tetts
ausgelastet und angespannt sind. Oberregierungsrat
-d bw dldetebldat  ilt t 
Herrmann ist zurzeit auf Anforderung der Parteikanz-
  t   r  
lei für die Dauer von 6 Wochen an die Parteikanzlei
Tts ad  d tel nglt meb  don
nach München abgeordnet worden. Der Herr Staatssekretär
nbt nd ian  dn nd
hat dieser Abordnung zugestimmt. Ich habe gegen diese
-don rlotw e ntn  a b elrao Te
befristete Abordnung nur deswegen keine Einwendung zu
-eda us gnuüie Tus JisnoajriwageliN Tb Joloa Ietretem
erheben, weil sie zur Vertretung eines erkrankten Mini-
-ile m dsduned ussh Ilet Tatd obtuw asnin Tedirsd nel
sterialrats, der in der Parteikanzlei mit kriegswichtigen
  tma  d et t n
Aufgaben betraut ist, dringend erforderlich ist. Ich werde
    addd   
bemüht sein, während dieser Zeit, die mir gestellten Auf-
Letretsmnon m nederbned us bgeregdtew Janotlgöm aegetiN
gaben nach besten Kräften allein weiterzuführen. Es ist aber
nedoswstori nedda negtbrewdon Trem dnoin aus
auf die Dauer unmöglich, dass ich die Arbeit, die mit
negitnoiw erebnoagd.jeS gegtstet Teb nt rsaib neden.a
grossem Eifer und sehr gutem Erfolg begonnen worden ist,
   do  d
allein weiterfortführen kann, Ich bitte daher, dafür
-O nenot eden dollatewdoen Jiel nedstel Teb nt
Sorge tragen zu wollen, dass Oberregierungsrat Herrmann
anllds uiedalntsgentt med bTegee nen
nach Ablauf von 6 Wochen wieder zu seiner bisherigen Tätig-
.neneda.pnuglltey Tus, nedegiuATotegtjnoiw Terebns
keit zurückkehrt. Er erfüllt alle Voraussetzungen, die aui
Jenoilaöm merte Jin nedeglA enni Jllunte dno era .lil
seinem Arbeitsplatz verlangt werden. Durch seine mehrjähri-
ane Jetad gbröden id degggsnebröned nenetldes menn
ge Bearbeitung des Haushalts-und Besoldungsrecht im Pro-
-dana tm ded nttdesa dr ba Menolddea e
tektorat, hat er sich einen umfassenden Ueberblick über die
UNL T22
dabrted alsnoarggalli aeb dotlaaelldoante bnete
gesamte Protektoratsverwaltung verschafft. Er kann daher
  td n   n
durch einen anderen Beamten des Reichsprotektors nicht er-
-doTub
r omd dldgatoddedond mdmag m
setzt werden.
dutegdot Jenol mpeniür o doidine
IVi Ich werde mir gestatten, weitere Berichte über meine
BOCJ
     J md nadu 
Arbeit von Zeit zu Zeit vorzulegen.
Ee
  Jed 
staredoNHanpah
9tb
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Der komnissarische Leiter

der Obersten Rechnungskontrollbehörde.

Z.4331 P/3-1943.

Prag, am 12. April 1943.

An

alle Prüfungsbeamten

der, Obersten Rechnungskontrollbehörde.

Betrifft: Vordringliche Prüfungsaufgaben.

Anlage : 1.

Ich habe in meinem Srlaß vom 12.Januar 1943, Z.1654-P/3-1943,

darauf hingewiesen, daß bei den Prüfungen ein besonderes Augenmerk

auf die sachliche Prüfung zu legen ist, wobei besonders die wirt-

schaftliche und sparsame Arbeit der Verwaltung zu untersuchen ist.

Bei dieser Art der Durchführung der Prüfungen müssen die Prüfungs-

beamten in der jetzigen Zeit in erster Linie die vordringlichen

Aufgaben des Krieges mitberücksichtigen. Heute muß jede Verwaltung

ihre Bediensteten voll und ganz auslasten und jede árbeit zurück-

stellen, die nicht unbedingt notwendig ist. Es ist die Pflicht der

Obersten Rechnungskontrollbehörde hirauf besonders zu achten. Ich

ordne daher an, daß in Zukunft in jedem Prüfungsbericht zu der Or-

ganisation und den Arbeitsaufgaben der geprüften Dienststelle in

knapper, aber ausreichender Weise Stellung genommen wird.

Die Richtlinien für eine moderne und schlagkräftige Verwaltung

sind in dem Erlaß des Ministeriums des Innern von 2C.Juli l942, Z.

3-1390-21/7-42-II/2, und seiner Anlage, dem Schreiben des Reichs-

protektors vom 18. Juli 1942, Nr. I 1d - 6660, enthalten. Jeder

Prüfungsbeamte muß sich genau mit dem Sinn ynd dem Inhalt dieser

Erlasse bekanntmachen. Die erforderliche Zahl von Abdrucken ist den

einzelnen Sachgebieten zugegangen. Die Behörden sollen inzwischen

nach diesen Anweisungen organisiert sein. Zu dem Ergebnis dieser
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Umorganisation ist Stellung zu nehnen. Es ist notwendig, allenPrü-

fungsberichten übersichtliche Organisationspläne beizufügen. Die

Beamten der Obersten Rechnungskontrollbehörde haben jedoch das Er-

gebnis der Neuorganisation nicht als unumstößliche Tatsache hinzu-

nehmen. Falls Vorschläge zur weiteren Vereinfachung gemacht werden

können, sind sie nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Behörde des

Reichsprotektors oder die vorgesetzte Dienststelle bisher Einwen-

dungen nicht erhoben oder ihre Zustimmung erteilt hat. Darüber hin-

aus muß aber verlangt werden, dae eine Behörde, deren Organisation

nach friedensmäßigen Anforderungen gemessen, in Urdnung ist, in

jetzigen Zeit alle irgendwie möglichen Sinsparungen vornimnt, z.B.

durch Zurückstellung von nicht unbedingt notwendigen Aufgaben,größe-

re Arbeitsbelastung der einzelnen Beanten, Sineparung von Hilfs-

kräften, Vereinfachung im Protokoll, der Registratur u.s.w.

Die Oberste Rechnungskontrollbehörde muß auf Grund ihrer viel-

seitigen Erfahrung unabhängig von den Aufsichtsinstanzen Anregungen

zur sparsamen und wirtschaftlichen Ausrichtung der Verwaltung ge-

ben, wenn sie die ihr vom Gesetz gegebenen Aufträge erfüllen will.

Hier darf der Satz nicht vergessen werden: "Kritisieren ist leick

besser machen schwer!". Die Verwaltungsbehörden werden es daher

immer besonders begrüßen, nicht nur Bemängelungen zu erfahren, son-

dern auch brauchbare Anregungen zu erhalten.

gez. Dr. H a w r a n e k .

87637
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Oberste Rechnungskontrollbehörde .

Zahl: 1634-P/3-1943.

Prag, am 12.Januar 1943.

An die

Herren Leiter der Sektionen und alle Sachgebiete

der Oberster Rechnungskontröllbehörce.

Betrifft: Prüfungspläne.

1) Alle Sachgeciete der Obersten Rechnungskon-rollbshörde

haben spätestens bis zun l.Februar l943 das Progrern der In-

spektionen an Ort und Stelle fir das Jahr l943 dem Sachgebiet

P/3 zu übergeben. Die Programme haben zu enthalten die Leiter,

die prüfenden Funktionëre, eine Angabe, in vieweit die Mitwir-

kung anderer Sachgebiete stattfinden soll und die zu erwarten-

de Dauer der Inspektionen.

2) Alle Sachgebiete haben spätestens bis zum l.Februar

1943 und zum 2.Juli 1943 die Progranme der Besichtigungen &n

Ort und Stelle und die Anträge auf die von den einzeinen Res-

sorts vorzulegonden Ausgabeanweisungen und Belege für die ent-

sprechende Hilfte des Jahres den Sachgebiet P/3 zu übersenden.

Dabei sind die Fornulare laut Rundschreiben vom 3.d.l939,

Z.742-Präs./l939, zu verwenden,

.

Das Sachgebiet P/3 stellt Gann in Einvernehnen mit den

zuständigen Sektionsleitern und Sachgebietcn auf Grund der

ihm zugekommenen Entwürfe etets für einen Monat einin Gesamt-

prüfungeplan der vorzunzhnenden Inspektionen und Besichtigungen

für alle Gebiete der Kontrolile auf.

Grundsätzlich ist dafür Sorge zu tragen, deß nach Möglici-
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keit im Laufe der Zeit alle Zweige der Protektoratswirtschaft

von der Obersten Rechnungskontrollbehßrde an Ort und Stelle

geprüft werden, Debei sind auch die von den Protektoratsorga-

nen verwalteten, dotierten, unterstützten und sonstigen der

Obersten Rechnungskontrollbehörde unterliegenden Institutionen

zu berücksichtigen. Ich erinnere daran, daß die Sachgebiete

in Hinkunft ihre InspektionstEtigkeit vor allem an Ort und

Stelle auszuüben haben (siehe das Rundschreiben vom 28.Novem-

ber l942, Z.l630-Präs./l942), Alle erferderlichen Kontroller-

hebungen und sonstigen Verfügungen sind wonöglich gelegentlich

der Tnspektionen an Ort und Stelle zu treifen.

Bei allen Prüfungen muß in erster Linie auf die Schwie-

rigkeiten Rücksicht genommen werden, die sich für die Behörden

der Verwaltung infolge des Krieges crgeben. Keine Behörde oder

sonetige Einrichtung darf durch eine Prüfung oder Besichtigung

mehr belastst werden, als dies unbedingt erforderlich ist.

Bei Durchführung der Prüfungen und Besichtigungen ist

das Houptgewicht auf die sachliche Prüfung zu legcn: Die förk

liche und rechncrische Prüfung ist auf das notwendige Ausmaß

zu beschränken. Fragen, die bei der sachlichen Kontrolle be-

antwortet werden müssen, eind z.B.:

a) Ob die Ausgoben zweckentsprechenc geleistet und nachgewiesen

wurden;

b) ob bei der Gewinnung und Erhebung von Einnähmen sowie bei dor

Verwendung von Ausgabemitteln, ferner bei Erwerbung, Benutzung

und Veräußerung von Bigentum unter Beobachtung der besonders

im Kriege gebotenen

watsçhaftlichkcit verfehren vorden ist;

87636
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c) ob nicht Einrichtungen unterhalten, Stellen sufrechterhalten

oder in sonstiger Weise Mictel veruusgabt worden sind, die

ohne Gefährdung des Verwaltungszweckeß hätten eingeschränkt

oder erspart werden können.

Im allgemennist für die Wichtigkeit einer Auegabepos.

ihre Höhe maßgebend. Auf geringfügige Ausgaben hat sich die

Prüfungstätigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörde nur dan

zu erstrecken, wemn sie ihrer Art nach oder wegen ihrer Hëu-

figkeit von grundsätzlicher odsr wesentlicher Bedeutung sind.

Der prüfende Bcamte hut sieh vor allen ein Bild darüber

zu verscheffen, ob die Verveltung im ganzen wirtschaftlich

"war, ob sie alle Einnahmequellen vollständig evegeschöpft hat

und ob die Ausgabonwirtschaft spersam war.

Unter Mitwirkung des Sacngebiets P/3 sind auch Prüfungen

auf dem Gebicte des Dienstnehmerrechtes und der *sise- und

Umzugskosten vorzunehmen. Auch den Dienstzweigen, in welchen

der Aufwand gegenüber den Vorjahren beträchtlich gestiegen

ist, ist sinc erhöhte Aufmerksankeit zu widmen.

Hinsichtiich cer Subventionen, deren große Anzehl nir

in der letzten Zeit in fast allen Ressorts besonders auigefalien

1st, bemerke ich vorläufig folgences:

Die Kontrolle dieser Ausgaben derf sich nicht éarauf

beachränken, nur den Gesamtaufwand zu verfolgen, sondern wird

auch prüfen, ob der Zueck der Subvention wirklich erfüllt

wurde, ob die Subvention dom richtigen Empfänger Zugekonnen

ist, ob der Verteilungsapparat nicht zu teuer iet, ob alie

gestellten Bcdingungen eriüllt wurden uew. Diese Unstände sind
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nicht durch langwierige Korrespondenz sondern womöglich äurch

eine zwceimäßige Inspektion oder Besichtigung an Ort und Stel-

le rasch zu ermitteln, ohne dabei die Verwaltung unnötig zu

belssten.

Bei den Inspektionen und Besichtigungen sind die vorge-

fundenen Mängel in der Regel mittels Vermerken (Niederschrif-

ten) an Ort und Stelle zu beheben, falls die betreffende

Stelle zu den erforderlichen Maßnchmen selbst zuständig ist.

Die zuständige Zentralbehörde ist darüber abschriftlich zu

benachrichtigen. Nur diejenigen Mängel und Wahrnehnungen,

welche auf diese Wcise nicht beseitigt werden können, sind

den betreffcnden Zentralbehörden zur weiteren Verhendlung

mitzuteilen.

Hinsichtlich der Durchführung der Besichtigungen ver-

weise ich auf das Rundschreiben vom 20.4.1937, ad Zehl 142-

Präs/1937.

Der kommisserische Leiter:

gez. Dr. H a w r a n e k .
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Der komnissarische Leiter

der Obersten ieshmuugskodtrollbeuUrde.

Z. 33302/21943.

Prag, am 26.Feoruar 1943.

An

die Kenzlei des Staatsbrésidenten

des Sekretariat des Vorsitzenden der Kegierung

die Prësidien aller Miaisterie:

den Herrn kommisserischen Leiter der Sektion VI des

finisteriums für Lend- und Forstwirtschaft

des 3•dengat für Böhnen und Mähren

die Oberste Preisbehörde

das Kuratoritum für Jugenderziehung in Bölnen und iëhren

des Oberste Vervaltungsgericht

des Generalins pektorat der Regierudgstruppe

des Statistische Zentrglant

P rag .

Betrifft; Verfahren bei vorgefulidsnen Anständen.

Nach § 8 des Gesetzes vom' 20. März l919,3ig.Nr.i75, betreffend

die Errichtung und den Wirkungekreis der Obersten Rechnungsrontroll-

4

behörde, sind die bei Iespektionen vorgefuüdenen Anstände von der

Obereten Raehäuügskontrgllbenörde der zuständigen Zentraibehörde

anzuzeigen. Diese ist verpflichtet die ausgestellten Anstände zu

beseitigen und über des.Verfügte der Obersten Rechnu.gskontrolibe-

hörde litteilung zu mechen.

Dieses Verfehren wurde von der Obersten Rechwüngskontrolloenör-

de bisher eusnahmslos also auch pei Mängeln Gingehalten, die nur

von formeller oder untergeordneter Beaeutung oder nicht von allge-

meinen Interegse Neren.
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Die Nechteile dieser Art der srledigung sind gerade unter den

gegenwärtigen kriegsverhäitaissen senr erheblich. Es ist nänlich

notwendig, da" die Oberste Rechuungskontrolibehörde s a m t l i -

c h e Mëngel und Fehler in ihren 3ericht aufniint. Die Prüfungs-

berishts warden hierdurch sehr umfangreich. Diese unfangreiche:

Berichte werden dann von den Zentralbehörden der geprüften ßehördu

zur Beantwortung zugeleitet. Ler diese z.s. leine Banörde srster

Instanz, so trueteh sich drei Instenzen mit Ger Beantwortung eines

Prüfungsberichtes beschaftigen. Die geprifte Behörde,dietan Hand

des Berichtee von ihrer vorgesetzten Dieaststeile zur Äucerung

gefordert wurde, brachte. bzi dieser Art der dearoeituig gegen den

Prüfurgsbericht alle mögliehon Sinvénde vor, deren Beveiligung

ohne Rücksieht auf ihr: Bedeutu:g wiederun den gelzen Instanzenweg

in Anspruch neli.

Auf diese veise nain die Trledigung der Prüfungsoerichte viel

zu lange Zeit oft soger Jehre in Anspruch urid verlangte eine un-

fangreiche Verveitungserbeit, deren Fortführung neüte nicht ver-

antwortet werden kann.

Die Oberste Rechungskontr•flbenörde beapsichtigt deher in

kunft unter grundsätziichur Beibehaltulig des § 8 des Gesatzes i75/

l3l9 ein abgekürztss Verfahren anzuwenden. Bei örtlich festgestell-

ten 'éngeln ohne grundsëtzliche Badeutung, deren Bereiniguüg die

sachliche oler persönliche Zuständigkeit der geprüften Behörde nicht

überschreitet, wird die sriviigung von dem Prüfungeleiter vorbe-

haltlich einer endgültigen Entscheicung der Obersten Rech.ingskon-

trollbehörds durch uiiittelbere Fükiungnahme mit den Leiter der se-

hörde vorgenommen werden. Bestent Übereinstinnung z.ischen beiden,

so ird die Prüfu-gskomlis

87634

die getroffenen Verfügungen
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zur Kenntnis nehmen und die Beanstaudung zunachst ais erledigt be-

trachten. Diese Fëlle könnten nur dsnn nochmals aufgegriffen wer-

den, wenn die Oberste Rechnungskontrollpehörde die vorläufige Ent-

scheidung des Früfungsleiters nicht billigt.

Das Ministeriun wird über all diese an Ort und Stelle erledig-

ten Felle eine Abschrift der Mitteilungen uad Antworten zur Kenit-

nisnanme erhalten. In gezigneten Fällen wird die Oberste Rechiungs-

kontrollbehörde das Ministerium oder die vorgesetzte Benörde ersu-

chen, einen Vertreter zur Schlußbesprechung zu entsenden. Die Ober-

ste Rechnungskoitrollbehörde wird außerdem jede programmaßige ört-

liche Prüfung in der Regel eine voshe vorher unter Angabe der vor-

aussichtlichen Dauer anküadigen.

Fragen grundsätzlicher oder aligeineiner Bedeutung (ahrnehmung

grober Mängel, Erfordernis nornativer Regelung, Fragen der' Ben•r-

denorganisation, Inhalt und Ausiegung von Verfügungen höherer Be-

hördan u.ë. ) werden nicht an Ort und Steile behandelt werden. In

diesen Fgllen wird die Obarste Rachnungskontrollbehörde an dem pis-

herigen Verfahren festhaiten und deher nach Beendigung der örtlichen

Prüfung das Srgebnis unmittelbar der Zentreibehörde zur Kenntnis

bringen, demit diese das eitere Veranlast.

Die Oberste Rechnungskontrollbehörde setzt voraus, das die Zen-

tralbehörden zu dioser Meenahne im Interesse des Arbeitsersparnis

und Vervaltungsvereinfachung Sinwendungen nicht erheoen werden.

MHairouek
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Der kommissarische Leiter

der Obersten Rechnungskontrollbehörde.

Z.4331 P/3-1943.

Prag, am 12. April 1943.

An

alle Prüfungsbeamten

.der Obersten Rechnungskontrollbehörde.

Betrifft: Verdringliche Prüfungsaufgaben.

Anlage : 1.

Ich habe in meinem srlaß vom 12.Januar 1943, Z.1664-P/3-1943,

darauf hingewiesen, daß bei den Prüfungen ein besonderes Augenmerk

auf die sachliche Prüfung zu legen ist, wobei besonders die wirt-

schaftliche und sparsame Arbeit der Verwaltung zu untersuchen ist,

Bei dieser Art der Durchführung der Prüfungen müssen die Prüfungs-

beamten in der jetzigen Zeit in erster Linie die vordringlichen

Aufgaben des Krieges mitberücksichtigen. Heute muß jede Verwaltung

ihre Bediensteten voll und ganz auslasten und jede Arbeit zurück-

stëllen, die nicht unbedingt notwendig ist. Es ist die Pflicht der

Obersten Rechnungskontrollbehörde hirauf besonders zu achten. Ich

ordne daher an, daß in Zukunft in jeden Prüfungsbericht zu der Or-

ganisation und den Arbeitsaufgaben der geprüften Dienststelle in

knapper, aber ausreichender Weise Stellung genommen wird.

Die Richtlinien für eine moderne und schlagkräftige Vervaltung

sind in dem Erlaß des Ministeriums des Innern von 20.Juli l942, Z,

3-1390-21/7-42-II/2, und. seiner Anlage, dem Schreiben des Reichs-

protektors vom 18. Juli 1942, Nr. I 1d - 6660, enthalten. Jeder

Prüfungsbeamte muß sich genau mit dem Sinn ynd dem Inhalt dieser

Erlasse bekanntmachen. Die erforderliche Zahl von Abdrucken ist den

einzelnen Sachgebieten zugegangen. Die Behörden sollen inzwischen

nach diesen Anweisungen organisiert sein. Zu dem Ergebnis dieser
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Umorganisation ist Stellung zu nehmen. Es ist notwendig, allenrrü-

fungsberichten übersichtliche Organisationsplane beizufügen. Die

Beamten der Obersten Rechnungskontrollbehörde haben jedoch das Er-

gebnis der Neuorganisation nicht als unumstößliche Tatsache hinzu-

nehmen. Falls Vorschläge zur weiteren Vereinfachung gemacht werden

können, sind sie nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Behörde des

Reichsprotektors oder die vorgesetzte Dienststalle bisher Einwen-

dungen nicht erhoben oder ihre Zustimmung erteilt hat. Darüber hin-

aus muß aber verlangt werden, das eine Behörde, deren Organisation

nach friedensmäßigen Anforderungen gemessen, in Urdnung ist, in cor

jetzigen Zeit alle irgendwie möglichen Sinsparungen vornimnt, z.B.

durch Zurückstellung von nicht unbedingt notwendigen Aufgaben,gröge-

re Ärbeitsbelastung der einzelnen Beanten, Sinsparung von Hilfs-

kräften, Vereinfachung im Protokoll, der Registratur u.s.w.

Die Oberste Rechnungskontrollbehörde muß auf Grund ihrer vial-

seitigen Erfahrung unabhängig von den Aufsichtsinstanzen Anregungen

zur sparsamen und wirtschaftlichen Ausrichtung der Verwaltung ge-

ben, wenn sie die ihr vom Gesetz gegebenen Auftrage erfüllen will.

Hier darf der Satz nicht vergessen weraen: "Kritisieren ist leicht,

bessèr machen schwer!". Die Verwaltungsbehörden werden es daher

immer besonders begrüßen, nicht nur Bemängelungen zu erfahren, son-

dern auch brauchbare Anregungen zu erhalten.

gez. Dr. H a w r a n e k .

87632
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Ministeriun des ze era.
Abschrift.
Z.3-1890-31/7--43-II-.
Prag, den 2s.Juli l942.
in
die Kanzlei des Staatscräsidenten,
das bekretariat des Vorsitzenden der Regierung:
die Presidien aller li isterien,
den kommissarischen Leiter der VI.sektion
des finisteriuns für Land- und Forstwirtschaft,
das Bodenamt für Böhmen und Mähren,
das ■rësidiun der Obersten Preisoenörde,
das Présidium der Obersten Rechnungskoitroilbencrde,
das Kuratoriun für Jugenderziehuig in Bönnen uud fahren,
des räsidiui des Statistischen Zentralautes,
das résidiun des Obersten Verwaltungsgerichtes,
Prag.
__-_-__
Betrifft: Stellenpläne der Protoktoretsbehörden.
I .
Als Anlage übersende icn Iane.. in der erforderiichen Anzahl
vo.: Ausfertigungen elle Abschrift des Jsareibens des Herrn Reichs-
protektors il 3öh ie i und Mshren vom l8.Juli l942, ir.I ld - S6o0 nit
der 3itte, das intsprechende unverzüglich zu veranlassen.
Die-ic der Angelegenteit der Systenisieru.g von Herrn Reichs-
orotektor Disleng erlassenen veisungen (siehe h.e.Runcscureioen
von 23.A0r11 194, 2.3-1.-90-14/4-42-11-3 und v0m 23.1ai 1943, Z.
B-1390-19/5-42-11-2) werden durcn die 5estinungen des anliegenden
Schreibens des Herrn Reichsprotektors ersetzt.
I.
Ich bitte, die Pla:lung der Voi Herrn Reichsprotektor engeord-
neten Aufgabenvérlageru g u d Neuglieüerung der Denörden unter Be-
rücksichtigung der in den anliegeßden Gchreioen enthaltenen Richt-
linien, unverzüglion in Angriff zu nehnen.
Nach von mir unmittelbar eingeholten naheret srlauteruugen
-
erwartet der Herr Keichsprotektor zum l.Septemoer l94z die Vorlage
von:
l. Stellenücersicnten Lach dem anliegenden Muster.
Schenetischen Öbersichten über die sehördengliederung in
graphischer Darstellung unter sufführulg der sachlichen
Aufgabenverteilu g.
3. Einer Zussaensteliung der in.jeder Verialtung oder Ver-
t aena cna cee en
vorzuschlegeuden Aufgabenverlageruigen.
Der Minister:
gez. B i e n er t .
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Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.

Abschrift.

Nr.I ld-6660.

Prag,den l8.Juli 194z.

i n

das Miuisteriun des Imern,

Prag.

Betrifft: Stellen läne der Protektoretsbehörden.

Anlagen: 1.

I.. Grundsätzliche Richtiinien.

Die bisherigen Vorarteiten für die Aufsteliung von Stellen-

plänen für die Prötektoratsoeiörden haben gezeigt, daß eine vlan-

mäeige Personalwirtschaft im Rahnen voh Steiienplánen nur möglich

ist, wenn

a/ die Verteilung der Verwaltungsaufgaben Zwischen den verschiede-

cen Instanzen neü geregelt wird,

5/ die Gliederung ünd Gerchäftsverteilung der Behörden überprüft

und reorganisiert werden und

c/ die' Beamten vcll ausgelestet uid sparsan ihrer Vorbildu.ig ent-

sorechend vervendet werden.

Die derzeitigen Verhëltnisse eutsprechen nicht den Anforde-

rungen, die iidieser Hinsicht an eine moderne und schlagkraftige

Verwaltu.g gestsllt werden müssen.

Zua/:  Die Rfinisterien ud Landesbehörden sind zu einen be-

trächtlichen Teil mit Aufgabea befasst, die corialerweise die untc-

ren Ihstanzen wahrzunehmen haden. Die Entscheidung ist selost in

untergeordneten Dingen häufig dem Miisteriui vorDehalteli. Schwer-

fälligkeit der Verwaitung und Scheu vor der erantwortung in den un-

teren Instanzen sind die Folge. Die zueckmaßige Verteilung der Auf-

gaben hat nach folgenden Grundsatzen zu erfolgen:

Den unteren Instanzen obliegt die gesante Verwaitungsausüjung

und Entscheidung in ihrem Verwaltüngsbezirk. Die ilitteliistenzen

beschrënken sich suf die Aufsicht, äuf die Aahrnehiung von Aufgaoen,

die über den Verwaltungsbezir: eiler unteren Behörde hinausgehen

und in Ausnahmefällen auf Einzelentscheidungen in wichtigen Angele-

geaheitei. Die Zentralpehörden scnliesslich haben sich aüf die

öberste Aufsicht und die Lenkung der nachgeordneten Instanzen zu

beschranken und sich von Einzelentscheidungen und unnittelbarer

Verwaltungstätigkeit freizuhalten. Die seachtung dieser Grundsatze

erfordert in der autononen Verwaiturg eile weitgehende Verlagerung

von Aufgaben auf die nechgeordneten Instanzen. Inebesondere die Mi-

nisterien müsen dadurch eüs unfengreichen und unübersichtlichen

Vervaltungsbehörden zu kleinen Führungs- und Aufsichtsoehörden wer-

den. Den Stellenplanen si i die Geschäfte zu Grunde zu legen, die

sich nech der Verlagerung der Aufgaben ergeben.
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Zu b/i Die Geschäfte sind besonders in den Ministerien und
Landesbehörden stark aufgeteiit und zersplittert, sodaß die gesamte
Geschäftsverteilung unübersichtlich und die Verantwortung für die
Bearbeitung eiues Aufgabengebietes nicht klar herausgesteilt ist.
Dieser Zustand führt zu eiäer schwerfälligen Verwaltüngsführung
und belestet durch überfiüßigen Sehriftverkehr den inneren Geschafts-
gang der Rehörde . Durch Angliederung Zanlreicher Sonderkanzleien
und sog. Ämter wird die Unübersicntlichkeit .och gestoigert. Dem-
gegenüber ist zu fordern, des zusam.engenörige Aufgaben straf zu-
sanmengefaßt und unter einheitliche Leituag gestelit werden. Die
Aufteilung der Geschafte het nur Et weit zu gehen, daß in sich ab-
geru.dete Aufgaben vorhanden bleiben und dae alle in diesen Auf-
gaben tätigen Kräfte nur einer Führu.g unterstelit sind. Alle Son-
derbildungen ia Rahnen einer Behörde nüssen verschwinden und in
den allgeñeinen Giiederungeplan eingeordnet werde.l. Der nach diesen
Gruidsätzen vereinfachte Geschäftsverteilungsplan ist dem Steiien
plan zu Grunde zu legen.
Zu_cZ: Der Personalstand. der Behörden ist in allen Verwal-
tungszweigen übersetzt, da er besouders ia der Ober- u.a littel-
stufe noch von dem Gebietsunfang der ehen. Republik ausgeht und
noch nicht der Gebietsverringerung entsprechend heraogesetzt ist.
Die Seanten sind häufig nicht ihrer Vorbilduug entsprechend einge-
setzt. So üben nicht selten Beamte mit abgeschlossener Hochschul-
biidung untergeordnote Tétigkeiten aus. Die Folge ist die mangeln-
de Großzügigkeit und Entscheidungsfroudigkeit der Beanten, das ge-
ringe Verständnis für allgeneite und übergeordiete Gesichtspuakte
der Verweitu g, Pornelistis ud Kieinigkeitskrämerei.
Es ist zu fordern, das die Beamnten uur im Rahnen des sachli-
chen ßedürfnisses entsprechend ihrer Vorbildung und Fänigkeit ein-
gesetzt werdeu. Bei Beurteilung des sachiichen sedurfhisses ist ein
streiger 'aesteb enzulegen. Hur der sich hiernach 'ergejende Personali-
bedarf ist den stellenplan zu Grude zu legen.
II. Die Gliederung uid Geschaftsverteilucg der Ministerien und
obersten Zentralbehörden (Oberste Preispehörde, Oberste Rechnungs-
kontrolibehörde, Kuratoriun für Jugenderziehung).
l/ Die Miaisteriel und opersten Zentraloenörde. giiedern
sich grundsätzlich uiter dem Minister bzw. don Präsidenten in Sek-
tionen. Leiter eiler Sektio  ist der Sektiousthef, der von einen
C ea cear
Gegenüser den jetzigen Zustand ergeben sich für den Sinzel-
fall foigende Anderunget:
a/ Innerhalo des Präsidiuns werden die Geschäftsgebiete "Personal,
Heushelt, Organisation" im allgneilen zu einen Gächgediet zusa.mge-
fesst. In diesei Sachgebiet werden alle Persoualsachen federführend
bearbeitet. Die fechliehe Auswahl, Ausbildung und Aufsicit des Perso-
nals obliegt den Fachsektie
Sóweit die bisher vom Prasidiun be-
arbeiteten Geschefte inhg
87630
in Fachsektionen gehören, sind sie
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in diese einzugliedern. Selbstandige 3udgetsektionen oder - abtei-

lungen entfailen.

b/ Selbstándige legislative Bektioueioder sachgeviete entfalien.

Die Vorbereitüng der gesetzgeberischen liaßnahmen erfolgt in juris-

tischer wnd fechlicher Beziehung in den Fachsektionen. Die ein-

heitliche fornieile, Lenkuuig der Gesetzgebuug erfolgt durch ein Sech-

geoiet "Gesetzgebuig" im Innenniaisteriul.

2/ Die sektionen gliederi sich in Sachgesiete, die von einen

sachbearbeiter geleitet werden. Diesen werden die erforderlichen

Hilfsarbeiter (einschliesslich der Beemten des gehobenen Rechnungs-

dienstes), feraer Beemte des Karzleidienstes, des Hilfsdienstes

und Angestellte zugeteiit. o das Sachgeuiet besönders unfengreich

ist, können den Jechbearbeitern ausfahnsweise ein oder mehrere lit-

arbéiter zugetelt terden, die innerhaio des Sachgedietes einen selo-

ständigen Aufgahenkreis übernehnen, aber den Sachbearbeiter uuter-

geordnet siid. Die Sechbearoeiter vertreten sich gegenseitig. So-

Weit Mitarbeiter vorhauden sind, kean die Vertretüng einem llitardei-

ter übertregen werden.

3/ Tine Unterteilung der Gachgebiete finaet nicht Statt.

IlI. Die Fliederung und Geschdftsverteilu.g der üorigen Zentral-

_-____-___-

behörden und der lehörden in deritittelstufe.

l/ Die übrigen Centveloehörden und Behörden der Mittelstufe

gliedern sich uiter den rrésidenten in Abteilungen. Der Aoteilungs-

leiter wird von einem Sachbearbeiter vertreten. Es gilt in übrigen

des zu Ii l Ausgeführte.

?/ Die Apteiluhgen gliederi sich in Dachgeoiete. Es gilt das

zu II ? Gesegte.

3/ Sile Unterteiluig der Sachgeuiete fiuidet nicht statt.

IV. Die Giiederung der untereu Bendrden.

Die uüteren Sehörden gliedern sich ulter dem Behördenleiter

in Sachgebiete. Es gilt das zu II 2 Ausgeführte. Die Zuteilulg von

Mittarbeitern komt regelmäßig nicht in Betracht.

V. Tätigkeitscierkmale der Beantengru pen.

-_--_--

In Stellenblan sind die Beanten nach folgenden Gruppen zu glie-

dern. (Eine Aufgliederulg nach Sesoldungsgruppen des Reichs- oder

des autonomen Besolduagsrechts net zu unterbleiben):

Gruppe.l

Sektionsleiter,Abteilungsleiter,-Sachbearoeiter_und Litarpeiter:

Sie si:d ait der selostverantwortlichen Leituug eiues größeren

in sich abgerunderten Aufgabengeäiets beauftragt und beschranken sich
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auf die Lenkung und Gntscheidung in ihrem Geoiet_sowie auf die
Bearbeitung besonders schwieriger und wichtiger Fragen. dierfür
kommen regelmärig aur deante nit abgeschlossener iochschulbildung
in Betracht.
Gruppe 2.
Hiifsarbeiter_(einschliegslich_der Deamten des gehopenen Rechnungs=
dienstes):
Sie sind mit der praktischen Durchführung der Verwaltungstä-
tigkeit, insbesondere mit der Vorbereitung der Entwürfe oeauftragt
und nehnen ferner den gesanten Rechnungsdienst wahr. Hierfür koumen
Beamte nit abgeschlossener Hochschulbildung oder abgeschlossener
Fittelschulbildung in Betracht.
Gru_pe3.
Beemtedes_Kanzlei-_und Registraturdienstesi
Sie sind mit der Vorbereitung eilfacher oder formularuéßiger
Entwürfe oder dit der Aktenführung (Registratur) betraut. In tech-
nischen Verwaltungsdieust sind hier die Beamten einzugliedern, die
ihrer Vorüildung ünd Fahigkeit nach äiesen Anforderungen entspre-
chen.
Gruppe_4.
Beemte des_Hilfsdieistesi
Sie sind mit uitergeordneten Verrichtungen (technische Kanz-
leiarbeiten - Sehreibsrgeiten, Listenführung.- Amtspoten, Pförther,
Heizer usw.) betraut. In techniscnen Verwaltungsdienst ist geson-
dert anzugeben, bei welsheu Deanten haldwerkliene Vorbildung erfor-
derlich ist.
VI. /Vertragsangestellte.
Vertragsangestelite sind je nach ihrer Vorbildung uud Keint-
nis als itarbeiter, Hilfsarbeiter, für den Kanzleidienst und den
Hilfsdienst zu verwenden. Für die Tätigkeit im Kanzleidienst und
Hilfsdienst (V. Ziff.3 u.4) sind vorwiegend Vertragsangesteilte vor-
zusehen.
VII.
Die sich aus vorstehenden Grundsätzen ergebende Neugliederung
und Geschäftsverteiluug sentlicher Protektoratsbehörden und der Per-
sonelbedarf, der sich nach Durchführung der Dezentralisation und nach
Zusamenfassuug und lleugliederuig der Sachgebiete ergist, sind nach
anliegendem Muster auszuarbeiten. Diese Aufgage verlangt von ailen
beteiligten Stellen den unbedingten „illen Zur Mitarbeit und zu
großzügigen Sntschiüssen. Jedes ieben an althergebrachten Fornen
und jede übertrieoene Rücksichtnalme auf eingelebte Zustände muß bei-
seite gelassen Werden. Unbericksichtigt muß inbeso.dere bleiben, ob
der Dezentraiisatio: von Aufgaben gesetzliche Destimilungen entgegen-
stehen und ob der gegenwértige Personalstand nach der Vereinischung
87629
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der Gesch ftsverteilung und der Dezeitralisation untergeoracht

werden kann. Die Anderüng der gesetzlichen Bestinnungen kann zu

gegebener Zeit erfolgeü. Allen Bestrebungen, die Gesencftsverteilung

Von Dersönlichen Erwägungen, von dem Geltungsbedürfnis oder Ausdeh-

nungsdrang ier Behbrden ünd nicht ausschlietsiicn von sachlichen

Erwegungen beeinflussen zu laseen, wird autschieden entgegengetreten

werden. Der seitrag der autonomen Verwaltung zu den Aufgaben des

Grozdeutschen Reiches wird sich wesentlich daraus feststellen las-

sen, Wie weit sie Dereit ist, durch Vereinfachung und Verkieinerung

des aufgeblähten Behördenapparates und durch einen aktiveren sinsatz

der Beanten ihre Verwaltungstätigkeit im Ergebnis zu steiger...

Die Übersichten nech anliegendem Muster sind baldnöglich,

suätestens bis zun l September i94z in fünffacher Ausfertigug rür

alle Zentralüehörden und Behcrden der ittelstufe vorzulegen. Von

den 3ehörden der Unterstufe ist nur je ein Schemna einer aittelgros-

sen Behörde sowie eine Übersicht üoer den Gesantbedarf der Uter-

stufe anzufertigen.

In Vertretung:

gez. K.H. F r a n k .
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Oberste Rechnungskontrollbehörde.
Zahl: 1634-P/3-1943.
AND
BNOESD
Prag, am 12.Januar 1943.
An die
Herren Leiter der Sektionen und alle Sachgebiete
OD
S
der Obersten Rechnungskontrollbehörde.du a
SN
YO0.
8OUE
EGT
S
Betrifft: Prüfungspläne.pa gauiütl agstiloba sh
8
EUE
er
EAD luaIdaL
SOUOTE
l) Alle Sachgebiete der Obersten Rechnungskontrollbehörde
heben spätestens bis zum l.Februer l943 das Programm der Inspek-
tionen an Ort und Stelle für das Jahr l943 dem Sachgebiet P/3 zu
übergeben. Die Programme haben zu enthalten die Leiter, die prü-
fenden Funktionäre, eine Angabe, inwieweit die Mitwirkung anderer
Sachgebiete stattfinden soll und die zu erwartende Dauer der Ins-
pektionen.
2) Alle Sachgebiete haben spätestens bis zum l.Februar 1943
und zum 2o.Juli l943 die Programme der Besichtigungen an Ort und
Stelle und die Anträge auf die von den einzelnen Ressorts vorzule-
genden Ausgabeanweisungen und Belege für die entsprechende Hälfte
des Jahres dem Sachgebiet P/3 zu übersenden. Debei sind die Formu=
lare laut Rundschreiben vom 3.V.l939, Z.742-Präs/l939, zu verwenden.
Das Sachgebiet P/3 stellt dann im Einvernehmen mit den zu-
ständigen Sektionsleitern und Sechgebieten auf Grund der ihm zuge-
kommenen Entwürfe stets für einen Monat einen Gesamtprüfungsplan
der vorzunehmenden Inspektionen und Besichtigungen für alle Gebie-
te der Kontrolle auf.
Grundsätzlich ist dafür Sorge zu tragen, daß nach Möglich-
keit im Laufe der Zeit alle Zweige. der Protektoratswirtschaft von
der Obersten Rechnungskontrollbehörde an Ort und Stelle geprüft
werden. Dabei sind auch die von den Protektoratsorganen verwalteten,
dotierten, unterstützten und sonstigen der Obersten Rechnungskon-
trollbehörde unterliegenden Institutionen zu berücksichtigen. Ich
erinnere daran, daß die Sachgebiete in Hinkunft ihre Inspektions-
tätigkeit vor allem an Ort und Stelle auszuüben haben (siehe das
Rundschreiben vom 28.November 1942,. Z.163o-Präs/1942). Alle erfor-
derlichen Kontrollerhebungen und sonstigen Verfügungen sind womög-
lich gelegentlich der Inspektionen an Ort und Stelle zu treffen.
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Eei allen Prüfungen muß in erster Linie auf die Schwierigkei-

ten Rücksicht genommen werden, die sich für die Behörden der Verwal-

tung infolge des Kreiges ergeben. Keine Behorde oder sonstige Ein-

richtung darf durch eine Früfung oder Besichtigung mehr belastet

werden, als dies unbedingt erforderlich ist.

Bei Durchführung der Prüfungen und Besichtigungen ist das Haupt-

gewicht auf die sachliche Prüfung zu legen.Die förmliche und rech-

nerische Prüfung ist auf dss notwendige Ausmaß zu beschränken. Fra-

gen, die bei der sachlichen Kontrolle beantwortet werden müssen,

sind z.B.:

a) Ob die Ausgaben zweckentsprechend geleistet und nachgewie-

sen wurden;

b) ob bei der Gewinnung und Erhebung von Einnahmen sowie bei.

der Verwendung von Ausgabemitteln, ferner bei Erwerbung, Benutzung

und Veräußerung von Eigentum unter Beobachtung der.besonders im

Kriege gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist;

c) ob nicht Einrichtungen unterhalten, Stellen aurechterhal-

ten oder in sonstiger Weise Mittel vereusgabt worden sind, die ohne

Gefährdung des Verwaltungszweckes hätten eingeschränkt oder erspart

werden können.

Im allgemeinen ist für die Wichtigkeit einer Ausgabepcst ihre

Höhe maßgebend. Auf geringfügige Ausgaben hat sich die Prüfungstä-

tigkeit der Obersten RechnungskontrolIbehorde nur dann zu erstrek-

ken, wenn sie ihrer Art nach oder wegen ihrer Häufigkeit von gru :

sätzlicher oder wesentlicher Bedeutung sind.

Der prüfeade Beamte hat sich vor allem ein Bild dzrüber zu

verschaffen, ob die Verwaltung im ganzen wirtscheftlich war, ob

sie allc Einnahmcquellen vollständig ausgeschöpft hat und ob die

Ausgabenwirtschaft sparsam war.

Unter Mitwirkung des Sachgebietes P/3 sind auch Prüfungen auf

dem Gebiete des Dienstnehnerrechtes und der Reise- und Umzugskosten

vorzunehmen. Auch den Dienstzweigen, in welchen der Aufwand gegen-

über den Vorjahrcn beträchtlich gestiegen ist, ist -ine erhöhte

Aufmerksamkeit zu widmen.

Hinsichtlich der Subventionen, deren große Anzehl mir in der

letzten Zeit in fast allen Ressorts besonders auigefallen ist, be-

merke ich vorlaufig folgendes:

87827
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Die Kontrolle dieser Ausgaben darf sich nicht darauf beschrän-

ken, nur den Gesamtaufwand zu verfolgen, sondern wird auch prüfen,

ob der Zweck der Subvention wirklich erfüllt wurde, ob die Subven-

tion dem richtigen Empfänger zugekommen ist, ob der Verteilungs-

apparat nicht zu teuer ist, ob elle gestellten Bedingungen erfüllt

wurden usw. Diese Umstände sind nicht durch langwierige Korrespon-

denz sondern womöglich durch eine zweckmäßige Inspektion oder Be-

sichtigung an Ort und Stelle rasch zu ermitteln, ohne dabei die

Verwaltung unnötig zu belasten.

Bei den Inspektionen und Besichtigungen sind die vorgefundenen

Mängel in der Regel mittels Vermerken (Niederschriften) an Ort und

Stelle zu beheben, falls die betreffende Stelle zu den erforderli-

chen Maßnahmen selbst zuständig ist. Die zustëndige Zentralbehörde

ist darüber abschriftlich zu benachrichtigen. Nur diejenigen Mängel

und Wahrnehmungen, welche auf diese Weise nicht beseitigt werden

können, sind den betreffenden Zentralbehörden zur weiteren Verhand-

lung mitzuteilen.

Hinsichtlich der Durchführung der Besichtigungen verweise ich

auf das Rundschreiben vom 2o.4.1937, ad Zahl 142-Präs./1937.

Der kommissarische Leiter :

gez. Dr. Ha w r a n e k.

0SaN8



St.M. I A - 37/43.

Prag, den 2. November 1943.
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1.) Vermerk:

Kreisleiter Adam ist bei dem Herrn Staatsminister mit

der Bitte vorstellig geworden, dafür zu sorgen, daß bei

künftigen Veränderungen der Oberlandratsbezirke die

Kreisleiter rechtzeitig vorher beteiligt werden.

2.) Zur nächsten Besprechung mit Oberlandrat v.Watter.

. fer Morgang far fim bi. Rah Jr. Sies s bespahanry Tpelege

Serlar mut

bni. 4.144

3.) Alsdann z.d.A.

setce

./

C

8LM1TA 37-43
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30. November 1943.
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St.M. I A - 38/43.

Aufnahme des Deutschen Staatsministeriums für Böhmen und Mähren

in den dort. Verteiler.

Ohne.

N

1.) An das

1. XII. 1943

Ministeramt des Reichsministeriums

für Rüstung und Kriegsproduktion,

Berlin W35,

Großadmiral v.Köster-Ufer 35.

Bekanntlich sind im Protektorat die Regierungsgeschäfte

vom Reichsprotektor in Böhmen und Mähren auf den Deut-

schen Staatsminister für Böhmen und Mähren übergegan-

gen. Ich bitte, Insoweit im dort. Verteiler den Reichs-

protektor gn Böhmen und Mähren zu streichen und an sei-

ne Steile den Deutschen Staatsminister für Böhmen und

Mähren zu setzen. In der letzten Zeit ist es wiederholt

zu Verzögerungen in der Bearbeitung von Vorgängen ge-

kommen, da diese nach dem dort. Verteiler statt an den

Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren an den

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren gesandt worden

sind.

HeilHitler!

HMIA 38-43

Ministerialrat.

2.)Z.d.A.


